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Der schweizerische Republikaner
Hera usg egeben

von Escher und Ufteri,
Mitgliedern der gesezgebende« Rathe der helvetischen Republik.

Sieben und neunzigstes Stück.

Zweites Quartal.
Zürich, Montags den iz. August 1798.

Ges ezgcbu ng.
Senat 2z. July.

(Fortsetzung.)
Der Beschluß, welcher dem B. Sprüngli von Zo-

stngeu seine Pension von 2O0 Kronen ferner auszu-
zahlen verordnet, wird, mit Zeugnissen seines Wohl-
vcrhalrens und guten Betragens bereitet, verlesen.
Schneider glaubt nicht,.daß die Zàiistânde solche
Bewilligungen möglich inachen; eine erste würde hum
dert andre nach sich ziehen. Duc will eben auS dem
leztcrn Grund eine Commission niedersetzen. Gem
hard witi sich der Commission nicht widersetzen, doch
wurde er gerne annehmen; die Zeuqmsse beweisen
treue und langgeleistete Dienste; freilich gegen die
alte Regierung, allein er konnte keiner andern als

i Rathes eine Pension von 180 Louisdors nebst freyer
S Wohnung bewilligt, wird zum zweitenmal verlesen.

ZGcnbard will ihn verwerfen; indem man den er,
sten Beschluß der aco Louisdors gab, verwarf, und
dieser nun durch die beigefügte Wohnung noch stärker

wird; lebenslängliche Grellen sollten so stark nicht be-

soldet werden; wir handeln auf eine Weise, daß wir
am Ende nicht bestehen, und Rükschntce werden thun
müssen. Zàslin will annehmen. Attenhofer sin-
det die Besoldung zu koch; besonders verglichen m c

den ähnlichen Stellen bei den alten Regierungen. Fors
nerod verwirft ihn ebenfalls, indem er zuhohen Sold
bestimmt, und alle Oberschreibcr der Minister u. f. w.
ähnliche Gehalte fader» würden. Indeß hält er die

G-elle eines Oberschreibers des Senats kür äusserst

délicat; iym komme eigentlich die Redaktion der Ge<
dieser dienen. Müller findet, wann es um Unter-5 setze zu. Lüthi v. Sol. findet auch den Gehalt ver-
Nutzung der leidenden Menschheit zu thun sey, so ,ollte r mehrr und zu groß; aber Foruerod sey im völligen
man gar nicht in Discussion eintreten; der Grund,
warum der Beschluß das erstemal verworfen ward,ftp nun gehoben. Zäslin und Vau cher wollen
annehmen. F orne rod verlangt eine Commiision:
zwei Drictheile der Pension würden izt, da die Le-
bensmittel wohlfeiler geworden, mehr betragen als
seiner Zeit die ganze Leibrente. Barras nimmt au;wir haben, sagt er, die Staatsschulden der verschie
denen Canlvne, und also auch solche Pensionen über,
nomwen. Luthi v. Sol. verlangt, der B. Bimn-

von Sprüngli, über die Gründe

soll ^^u"â icner Pension Aufschlüsse geben kann,

« - B/uii".er erklärt, der Vater des B-
^ ^gewesen, und hätte einen

LW.-à?„î.W.«k»-d-?.'---»

Irrthum, wenn er glaubt, der Oberschreiber des S«-
nats habe die Gesetze zu rcdigiren; — D>e Stelle die-

ses Oberschreibers dürfte überall entbehrlich s yn; er

sieht auck nicht wozu derselbe eine Nationalwohnung
bedürfe, da, wenn ein Nationalarchiv wird eingerich-
tet seyn, er einzig das Manual wird aufzubewahren
haben, kaflechere wundert sich nickt, daß der

grosse Rath uns zum zweitenmal den nämlichen Be«

schlnß sendet; wir haben uns in ähnlichen Fallen,
als es um unsre eignen Gehalte zu thun war, so

nachgiebig gezeigt. Für di-smal ist er geneigt anzu-

nehmen, weil er alle di.se Gehalte nur sur proviso-
risch ansieht, und weil ohne Zweifel auch Unsere Ge-
halte künftiges Jahr, wenn man sie coastilntioüsmäs-

-e. ^ > » -V sig in Getiaide bestimmt, werden vermindert werden,
von Bern nicht liessen; anS einer Bay glaubt, um nicht im W-derspruch mit unterer

sv nun nach Amerika, und Z früher» Verwerfung zu gerathen, müssen wir heute

r^ »? ».
^ rrm one Ilg, e n g auf einem Kanffarthei, ' wieder verwerfen; er wünscht auch, daß kunsiig alle

kmiiff. verlohren: Rukstchte» hierauf versshatteu dem ^ Besoldungen lieber in Franken als Louisdors »noch-

^-ohne einen einträglichen Posten, und nachdem er ihn, ten bestimmt werden. Duc spricht gegen tue Starke

à «"» redlich vers Heu d ttce, jeu, k dieser Besoldungen. Muret wünscht, daß e-ie Ge-
^ Annahme. Der Beschluß wird r halte jeder einzelnen Stelle in einem be.ondern Be,

«ngcnommen
^

z Senat vorgelegt werden. Dcr Beschluß
-v.r Beschluß welcher dein Oberschreiber jedes wird einmüchig verworfen.
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Der Beschluß welcher den Unterschreibern des
grossen Raths em jahrliches Gehalt von 150, denen
des Senats von 120 Louisdors; den Dollmetschern
jährlict) 150 Lonisto^s nebst 50 Louisdors für die so

tn oeiden Sprachen übersetzen, festsezt, wird verlese»

Duc verwirft diese Gehalte als ungeheuer; er aner-
bietet sich für 40 Louisdors Unterschreiber soviel man
haben wolle, zu verschaffen. Z as lin steht nicht, wie
man diesen Beschluß annehmen kann, da man den

vorhergehenden verworfen hat; besonders wünscht er

für den Gehalt der Dollmetscher einen eignen Be-
schluß. Muret ist gar nicht der Meinung von Duc;
es ist gar keine leichte Sache ein guter Sccretär zu

seyn; den besten Beweis hiefür liefern die fehlerhaften
Redactionen, die uns so oft vorkommen: noch un
gleich wichtiger und schwerer ist das Amt eines guten
Dolmetschers, das, wenn es so, wie der Dollmerscher
des Senats es wirklich leistet, erfüllt werden soll,
die Vereinigung vieler seltener Talente — mancherlei
Kenntnisse, schnelle Fassungskrast, Gedächtniß, Lnch-
tigkeit des Ausdruks u. s. w. erfodert; er will den
Beschluß annehmen. Müller ebenfalls; er ist auch
kein Liebhaber von allzuwohlfeilcr Arbeit; es fänden
sich auch Leute, die für die Hälfte des bestimmten Ge>

Haltes Repräsentanten seyn würden. Berth oll et
verwirft den Beschluß, weil der Gehalt der Dollmct-
scher nicht in einer besondern Resolution gesandt ist,
und weil ein zu grosser Unterschied zwischen den Ge>

halten der Ober - und Unterschreiber sich findet, wäh-
rend diese mehr Geschäfte als jene haben. F orne
rod: Die Secretarien des Senates find besonders

wichug: auf ihnen ruht viele Rcsponsabilität; ich schätze

die beiden jungen Männer die wie haben sehr; aber

ihre Papa's werden gewiß gar zufrieden seyn, wenn
ihre Söhne 50 bis 60 Louisdoc's erhalten; in der

Folge kann nra» ihren Gehalt vermehren; ihr eigcni-
liches Geschäft besteht nur darinn, unter der Aulficht
der Oberseccetairs die Verbalprocesse zu redigiren; er

verwirft den Beschluß. Vaucher ist Fornerods und
Ducs Meinung; des leztern Bürgschaft ist ihm him
reichend, daß er uns nothigenfalls Leute verschaffen
wird. Genhard und Schär er wollen den Unter
secretars 8a Louisdors geben. Lüthi v Sol. findet,
man habe durch die Annahme des Gehalts der Staats
boten bereis einen Maasstab; er würde 150 Louis-
bors dem Oberschreiber und 90 bis 100 den Unter,
schreibern bestimmt. Stapfer verwirft ebenfalls,
wundert sich aber daß man gesagt habe, diese Schrei-
verstellen seyen lebenslänglich; die Constitution erklärt
vielmehr, daß keine Stellen lebenslänglich seyn sollen;
er will daß sie alljährlich neu besezt werden. Bay
verwirft die Gehalte als zu stark. Ustcri stimmt dar-
über Lüthi v. Sol. bei — und erklärt sich gegen Sta
pfer; die Stellen sind keineswegs lebenslänglich, aber
sie können es seyn; jeder Rath behält nämlich^ sei

m Schreiber so lange, aber auch nur so lange

als er mit ihnen zufrieden ist; bleiben sie lange an ih-
rcn Stellen, so ist das nicht blos ihr eigner Vonheü,
sondern auch Vortheil des Raths; für den eine hau-
fige Abänderung der Secrelms immer sehr unaiige-
nehm und nachtheilig seyn müßte. Der Beschluß
wird einmüthig verworfen.

Jener der den Wesbeln einen Jahrgehalt von

;o Louisdors bestimmt, wird zum zweitenmal veile-
ien. Kubli findet 40 Louisdor wären hinlänglich
gewesen. Der Beschluß wird angenommen.

Skapfer verlangt eine Busse von 10 und 5

Batzen zum Besten der Armen, für abwe ende zu spät

kommende Mitglieder. Lüthi v. Sol. glaubt, es

werden sich zwekmasstgere und anstanl igere Correct»

onsmittel finden lassen. Die Sitzung wird aufgehoà

Grosser Rath, 24. July.
Broye sagt, in dem gestern angenommenen 4

§. des Vll. Abschnitts des Reglements der bei-

den Räthe sey bestimmt, täglich Versammlung zu hab

ten: er fragt, ob der Sonntag auch hierunter vec-

standen seynîsoll. Nuzet sagt: Wir weroeu für den

Sonntag bezahlt und sollen also auch am Sonntag

für's Vaterland arbeiten. Legt er findet wir seyen

aus Leib und Seel zusammengesezt und es sey nicht

zu viel, wenn wir die Sonntage zu Besorgung der

leztern benutzen. Zim m e r m a nn folgt und glaubt

ein Ruhetag nach 6 Arbeitstagen sey nicht zu viel;

wenn dringende Umstände unsre Arbeit des Sonntags

fodern, so werden wir auch gerne diesen Ruhetag oem

Vaterland aufopfern. Huber fodert Tadesordnnng-
weil sich dieErklârung Zimm mer mann s von selblt

verstehe. Custor will bestimmen, daß des Sonm

tags in dringenden Fällen nach dem Gottesdienste^
iammiung gehalten werden «oll. A n d e r w e rth folgr

Hubern. Billeter ebenfalls. Die Tagesordnung

wird angenommen. «
Das Direktorium übersendet einen Brief vonu^

gierungsstatthalter des Kantons Luzern, welcher

Namen verschiedener Gemeinden um schleumgc

richtung der Munizipalitatcn bittet. H"bss
die hierüber nicderqeiezte Commission arbeite zehr w

tig und werde nächstens ein Gutachten vorlegen. ^
Bothschaft wird der Commission zugewiesen

Das Direktorium zeigt an, daß die suns»
Zürich ungeachtet des Verbothes der Thc>>u"3

^
Gcmeiiidgütctn, ihre Güter widerrechtlich ^

..«à
den, und daß, als diese Theilung einzustellen,
das Getheilte wieder zusammenzulegen,
rium befohlen ward, Abgeordnete der Zunsre voi

rich Vorstellungen gegen diesen Befehl machten,
eine Bittschrift übergaben, die das Dttcktonu
Geiezgebung zuwendet; fie enthält eine Darstelln st

Zünfte von Zürich als Gesellschaften, ""b al,
Zunftgüter als Gesellschaftsgut, auf welches d.e ...^
glieder dieser nun durch die Konstiturwn aufgehe
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Gesellschaften volles Eigenthumsrecht haben, daher
auch die Bitte beigefügt ist, baß der Theilung der
Fortgang möchte gelassen werben. Das Direktorium
begehrt gescziiche Bestimmung über diesen Gegenstand.
Escher nimmt das Wort und agt: „Ich bm zwa.
in d.eser Sache als Bürger der Stadr Zürich selbst
interessirt, und werde also nicht in derselben stimmen,
allein dagegen glaube ich doch noch das Recht zu ha
den einigeAuskuiilt über d-n vorliegenden Gegenstand
geben zu dürfen, da.nitSie, Bürger Repräsentanten,
denselben richtiger beu-theilen können. Die Zünfte
Zürichs, welche freilich in der alten Verfassung poli-
tische Korporationen ausmachten, haben ihr gegcnwär-
tiges Vermögen durchaus nur als Gesellschaften durch
freiwillige Beiträge jusammengclcgt; jedes Mitglied,
das eine Eyrenstclle erhielt, gab ein Geschenk in das
Zunftgut; jeder Zünfter gab jahrlich seiner Zunft ei-
ncn kleinen Beitrag, der ganz der Bestimmung der
Zuufrer selbst unterworfen, und daher nicht auf allen
Zünften gl ich stark war; eben so frei war auch die
Verwaltung dieser Zunftgürer; jede Zuuft verwaltete
ihr Gut nach eigner Willkür; die eine sparte grosse
Summen zusammen, die andere baute kostbare Hau
ser, wftder n'ne machte Aaleihungen zu gtnngen Zim
sen hren Mitgliedern; einige gaben den ältesten der-
sewcn Leib e ten, und dies geschah alles ohne daß
dir Geme.nhc-t der Stadr ode, die ehevorige Obrigkeit
ngend eine Rechenschaft dieser Anwendung foderte;
ow Zunftguier waren also eben so unabhängig vom
Staat als von der Gemeinheit der Stadt; nie waren
sie zu Staatsabgaben veipsschtc, dagegen wurden
zuweilen freiwillige G-fchenke dem Staat gemacht,die aber eben dieser freien Verwaltung jeder Zunft
wegen auch ganz unsseich am fnl n. Emst beschenkten

-, î Afghans mir grossen Kanonen, ein ander-
ma.)I bestimmten sie einige Summen zur Verbesserung
der Pjanpfrnndin in, Land; einige Zünfte schenkten
jähr.ich einen jedesmahl ftcibestimnttcn Beilrag zur
Unterhaltung einer Stadtwache ». f. w. abe: alles die
jes beweist, daß selbst unter der alien Regierung,

5- Zünfte gebunden war, die Zunstgnter als blosses Gcsellschaftsgut betrachtet waren; um
!?.!> r/, Ripraftntantcn, soll dieser G-sichle-

I ^ ^ baden, da die ZürcherischeZuuttiegie-

nock .« N. "»d da diese Gesellschaften, oie

käst
UN die alte Verfassung erinnern, e.ufge-

daraus â-wî'U Notvwendigk.it und die-
d,e ^aà^^''r ^7'bc!lung dieser Zu-f-gmer, sah.

Annà-r- n ,^â»lung des Kantv.ts Zürich vor'
ftch???./. ^''chenKo.st.-ul,on, als sie folg
dftseÄrtW '"uveram war, völlig ein, und verschob
se llnb « «

u°ci) ach ruhig, re Ze-ten. Die-
sieb u ob

bie ^mi tgesllsch..ften v.riinmettcn
war d!, «v

d,e O)e-iung; auf emige» Zü ften ^

beklagte ^^^r die Theilung; d.e M.-'0 i-at Z
klagte sich be,m Kankonsgericht, w.lcheö die Ma- i

jorität zur Beiflimmnng zu der Theilung 'überredete ;
den ibtcn Jnni erzeug das Dekret der Nichtvcrthcft
lung der Gemeingüter, aber den 22 Jum machte der
Regicningsstatthalter noch Verfügungen über dieThci-
rung selbst, wodurch klar bewiesen wird, daß selbst

er das Dekret des Direktoriums als die Zünfte Zürichs
keineswegs angehend, betrachtete; nun erschi u noch
gar vom Direktorium der Befehl, daß alle Mitglie«
der jeder Zunft zur Zusammenlegung des schon ge?

theilten Guis solidaiiemciit verpflichtet seyn sollten;
die Ungerechtigkeit und Härte dieses Dekrets ist aber
hinlänglich fühlbar; denn es ist leicht zu begreifen, daß
der Theil der Bürgerschaft Zürichs, welcher ehedem

'aus den Privilegien lebte, und »un durch Umände?

x rung der Konstitution seine Nahrungsquellen verloren
- hat, und noch dazu mit starker Einquartierung des

s schwert ist, daß diese Bürger den bezogncn Antheil
x des Zunftguts nicht mehr beiHanden haben, daß also
^ die begüterten Bürger, d. i. die, welche sich erst der
à Theilung widerseztcn, nun dieses vergüten müßten;

wie kaun sich dieses mit dem Umstände reimen, daß
die Theilung unter Authorilät der constim rien Ges
waleen geschah? Daher glaube ich, B. Repräsentant
reu, von Ihrer Gcrechtigkcitsliebe erwarten zu dürfen,
daß sie der Theilung der Zürcherischen Zunltgüter ich

ren Fortgang lassen oder aber, wenn Sie diesen Get
genstand im Allgemeinen behandeln wollen, eine Comt
Mission zu näherer Untersuchung desselben niedersetzen."
Genoz fodert, daß diese Bothschaft an die Com»
mission der Innungen gewiesen werde. Cartier
ist durch die vorgebrachten Gründe nicht überzeugt,
daß diese Zlinftgüter Gesellschaftsgut seyen: er glaubt
der Staat sey Erbe solcher Gesellschaften, d.e durch
oie Konstitution aufgehoben werden müsse - : die Zünfte
seyen in dieser Rüksicht den Klöstern glich zu achten;
er will, daß eine neue Commmissioa diesen wichtigen
Gegenstand näher uniersuche. Er lach er sieht die
Zunftgüler als Gemeingüter an, und will, daß sie

erst zusammengeworfen und gleich unter alle Burger
getheilt werden, weil oft einer durch sein Handweck
verpflichtet war die Zunft seiner Väter zu ver assen,
und eme ärmere Zunft zu beziehen, unb so glich ganz
widerrechtlich bei der jetzigen Theilung verkürzt w r-
den könnte. Haas folgt ganz Erlachern und
will die Zunftgüter zusammenlegen um dadurch das
Gemeindgut dieser Städte zu vermehren, und a>,o

auf diese Art ein Gur, das durch dw Väter zusam-
mengelcgt wurde, nicht um durch die jetzige Geucr >«

tion vertheilt zu werden, auch der Nachkommenschaft
noch nüzlich und vortheiih fc mache». A ke

unlerstüzt ganz Esebern; denn wenn die Zunft-rvon
armen Zünften glaubten diese Güter munren zu-onr-
mengewocfcn weiden, so hatte man hi «über setwi»

Fodcrun.qe» erh.lten. Die Gesellschaften rbe-icn is
G.sellschaftcn, die nicht mehr beideh.stl 11 werden kön«

nen, ihre.Beibehaltung wäre schädlich und cvu,tttue
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ftio"5widrlg; zusammenwerft» und dann unter alle

-gleich theilen, ware widerrechtlich, weil die Mitglic-
per oer sorgfaltigern Zünfte mehr haben sollen, als
die der verschwenderischen. Kühn sagt: Wenn die

Zünfte bloße freiwillige Gesellschaften waren so dürfen
sie theilen; waren sie aber Korporationen, die vom

Staat anerkannt wurden, und in die inan durch Hand»
werk o. d. g. gezwungen eintretlen rnußre, so können

sie ihr Vermögen nicht unter die jetzigen Mitglieder
theilen, weil in diesem Fall die Zünfte nicht blosse

Gesellschaften sind. DicGeschichte zeigt nun offenbar,
daß die Zünfte in Helvctien nicht Gesellschaften. son-

dern politische Korporationen sind also ist die Thei-

lung, welche Zürichs Zünfte vornahmen, durchaus
widerrechtlich, und allo daSDekret des Direk.crlums
jwckmässig. Uebrigcnö aber soll dieser Gegcnsiand

von der über Zünfte und Innungen nicdergesezrcuCom-
mission untersucht werden. H über glaubt den Ge-

gensiand so hinlänglich erleuchtet, da er doch »och

wahrscheinlich in eine Commission gewiesen werde,
daß er wünscht man mochte abstimmen. Huders
Antrag wird angenommen. Secret an glaubt, der

Gegenstand sey ganz ausser dem Untersuchungskreis
der Jnnungs- und Ehehaften - Commission, und ge-

höre eher in die Commission der Untersuchung der

Gcmeindsbürgerrechte, Huber fodert Niedersetzung

einer neuen Commission, weil der Gegenstand keiner

von diesen beiden Commissionen eigentlich zugchore.

Tilleter sieht den Gegenstand als urgent an, in

Rüksicht der bedrängten Lage eines Theils der Bur-
qerschast Zürichs, und fodert daher eine neue Com-

misston, der er wichtige Angaben mitzutheilen hat.

Ca r mintr an fodert, daß die Commission den Ge-

genstand sehr sorgfaltig untersuche, weil er glaubt,
am Ende könnte es noch daraus hinaus kommen, daß

die Zunftgüter Staatsgut seyn möchten. Rellstab
will "den Gegenstand der Commission übergeben, welche

untersuchen soll, waS Staatsgut und was Gemeind-

gut sey. Cartier glaubt, daß Dekret des Direk-
tvriums soll beibehalten und nur von der Commission

untersucht werden, von welcher Natur die Zunftgütcr
seyen. Lü scher will den Gegenstand der Ehchaften-
commission zuweisen. Kühn ist nun überzeugt, daß
eine neue Commission nöthig sey. Nuzet fodert,
daß die Commission, welche es nun auch sey, nicht
eher arbeite, bis alle Venvaltungökammern Berichte
über das Wesen der Zünfte eingesendet haben. Der
Gegenstand wird im Allgemeinen und Ganzen betrach-

tct ', einer neuen Commission übergeben, in die gewählt
weiden: Escher, (Er fodert alsParthei entlassen zu

seyn: man beharret auf der Nanyung, weil der Ge-

gensiand nun allgemein fty.) Fierz, Akermann,
'Sccretan, Würsch, Carrard und Zimmer-
^ "

Da der Senat verschiedene Beschlüsse über Be-
soltungen und über das Tragen der Kokarden ver-

wirft, so werden dieselben den sse betreffenden Com-
Missionen zu neuer Bearbeitung übergeben.

Das Befoldungsgutachten kommt an die Tages-
oidnuug; demselben zufolge soll ein Direktor 1200
Dublonen jährlich beziehen und fteie Wohnung ha,
den. Eicher sngr: Wahrlich wer Helvetica i» seinem
gegenwärtigen Zustand betrachtet, wo alle bisherigen
Quellen des öffentlichen Guts abgeschnitten sind, sb

daß also das meiste der öffentlichen Abgaben von oem

Privatcigenthum bezogen werden muß, der wird den

Vorschlag der Commission höchst übertrieben fiaSen;
ohne weiters in Gründe einzmretten, die hanvMs«
lich genug sind, schlage ich vor, jedem Direktor sch,'-

lich 8Lo Dublonen zu geben und sie dann Iclbst für
Wohnung sorgei, zu lassen, denn die Nation kann sich

jezc richt mit Bauung von Direktoralpalastcn ab-

geben. Michel folgt ganz, weil bei sslchen Besol-

düngen das Volk nur an Zusammenbringung dieser

ungeheuern Geldsummen denken müßte, Broye
folgt, obgleich er zum Gutachten stimmen würde,
wenn nur er auf die grossen Eigenschaften sehen könn-

te, welche zu diesem Amterfoderlich sind. Pa nchaud

folgt, weil das Gutachten nicht zu hoch für die D>r>k-

toreu, aber für die Nation wäre. Custvr will eineir

Fünftheil abziehen und nur 950Dublonen jährlich fest«

setzen. GchIu m pf unlerstüzt Esche r n. N,»j ct

glaubt, man hafte unsre Nation doch noch für i«

reich; er will daher mit der Commission theilen und

6czo Dublonen für'S erste Jahr bestimme», denn man

müsse mit der jungen Braur, derRepubiik, imMM
sachte umgehen. Huber glaubt im Kanton Bern

war Helvetic,, sehr wohl gewohnt, so starke Besol-

düngen zu bezahlen wie das Gutachten vorschlage;

er unterstüzt das Gutachten ganz, indem er dieGrunde

für dasselbe so staik findet, daß er in der CommM»
2oooDublonrn vorschlug: er würde allenfalls fur^
Dublonen nachgeben, wenn der Senat nicht du M
pubiik als ein Krämerweib ansähe und gern überall

einige Dublonen abmarkten würde, und es auch >M

thun werde: unter 1000 Dublonen konnte er seinem

Gewissen gemäß nicht zustimmen. Koch untersM

ganz das Gutachten wegen der ungeheuern WmM
keit der Stelle, und weil das Verhältniß
soldungen zu diesen, eine solche Summe ersodett: > -

dessen um der Stimmung der Versammlung '

Massen nachzugeben, will er auf ,<000 Dublonen »

freie Wohnung stimmen. Kühn sagt: im Ka»

10 Landvögte, wovon jeder, oy

- bis auf ZO0O2 Gulden jährlich
Bern waren circa 10 Landvögte, wovon jeder ^
grosse Arbeit, 15 - bis auf 30002 Gulden jàîft"ch

zog; er trägt an, den Direktoren wenigstens 800 ^
dlone» und freie Wohnung zugeben. Lacoste jtm

wenn wir in eine and
sur ovuyli uliv gluuvl, rvrlili »vi» V4,, sebt
Stadt kommen, so fty die freie Wohnung mwr > v

beschwerlich für den Staat, hingegen sehr erleuchte

für Sie Direktoren.
(Die.Fortsein» im sM" St»"



Der schweizerische Republikaner.
Acht und neunzigstes Stück.

Gesezgebnng.
Grosser Rath. 24. July.

(Fortsetzung.
Bille ter stimmt sur hu ber, weil selbst

im Kanton Zurich die Regierung ungeheure Sum-
men kostete. Fierz stimmt K^'hn bei. Su-
ter stimmt für Koch. Haas will den Direktoren
Hänftr bauen, um der Nation ein Beispiel von Sun
plicität zu geben: wenn die Laudvogre ehedem viel
bezogen, so war dagegen vieles anderes vernachlässigt,
welches nun besorgt werden soll: er stimmt Kühn
bei. Akermann glaubt, die 26 Bürgerin.ister,
Echulthcissen und Landammann der vorigen iz Kau
tone, haben auch starke Besoldungen gehabt und stimmt
daher Koch bei. Es wirb durch Stimmenmehl f st

gesezt, daß jeder Direktor jährlich 8vo Dublonen und
freie Wohnung haben soll.

Die Commission schlägt vor den Ministern 502
Dublonen und freie Wohnung zu bestimmen. Escher
will aus den gleichen Gründen, welche eine Vermin-
derung der Besoldung der Direktoren bew rkten, auch
die der Minister herabsetzen und schlägt 400 Oublo-
be» vor: hier glaubt er die freie Wohnung sey wegen
den weitläufigen Bureaux der Minister nothwendig.
Zimmermanun folgt und will die 202 Dublonen
Zulag dem Min ster der auswärtigen Angelegenheiten
geben: weil er oft fremde Minister an der Tafel haben
muß. Herzog folgt K u h n stimmt dem Gutach-.
ten bei, wc l die Minister außerordentliche Arbeit ha-^
den. Hub er findet wir seyen ärmer am Geist als
an Dublonen, aber aus Achtung für den Geist der^
Versammlung stimmt er Zimmermann bei. Bil-
leter folgt Kühn, weil er Kaufmaunsoicuer kennt,
die auch so viel haben. Akermann folgt ebenfalls
Kühn. Eschers Antrag mit Z immerm a nns
Zusatz wird angenommen. Cartier begehrt zu bc-
stimmen, wann die Zulag dem Minister der auswar-
tigen Angelegenheiten angeben solle. El ch er sagt,
diese Zulage wird in Rüksicht der Ausgaben gegeben,
die der Umgang mit fremden Ministern veranlaßt,
so.glich zoll sie dann anfangen, wann der Grund
snr dieselbe anfangt; also nach geschloßnem Frieden
Mit Frankreich. Herzog findet lächerlich diese Zu-
läge verschieben zu wollen und fodert Tagesordnung,
welche angenommen wird.

Das Guiachten bestimmt dem General - Sekretär
zoo Dublonen. E sch er will zu den allgemeinen
Gründen der Nöthigen Oekonomie noch diesen hier
beifügen, daß ein Sekretär nicht stärker als ein Volks-
reprasentant bezahlt seyn sollte, und stimmt daher für

27; Dublonen. Herzog folgt, weil diese Stelle
auodanernd ist. B il lerer vertheidigt bas Guta.ch»
ten und will dem Generalsekretär noch eine freie Wsh,
uung geben, weil er sehr viel Arbeit hat und die
meiste» Repräsentanten diese Stelle nicht besorgen könn-
reu. Akermann will 200 Dublonen und freie Woh«
nniig geben. Legier folgt Akerm au». Escher
sage: Es sey trancig genug, daß d.e meisten Reprä-
ttntantc» nicht arbeiten und spatzicrcn fahren, statt
oas Vateriano zu besorgen; eben so 'traurig sey es,
weun Repräsentanten da sind, die zum Gesetzemachen
nicht einmahl die Talente eines Schreibers haben;
hoffentlich werde man aber hierbei auf die thätige-,
und fähigen Repräsentanten in der von ihm angestellt
ten Veegieichung Rükstcht n. hmen. Ec schlägt nun

250 Dudioncn und freie Wohnung vor. Cartiee
stimmt Eschers erstem Antrag bei. Herzog will
275 Dublonen mit Wohnung bestimmen. S ecr etan
folgt Herzog. A » d e r w e r t h vertheidigt das Gut-
achten. Rellstab stimmt Eschers lcztem Antrag
bei, Legler ebenfalls. Eschers lezter Antrag
wird mit Stimmenmehr angenommen.

Das Gutachten bestimmt den Commissarien des

NatioualschatzeS zoo Dublone». Esch er begehrt
aus den gleichen Gründen, weiche die Besoldung des

Generalsekretärs bestimmten, Herabsetzung auf 275

Dublonen ohne Wohnung. Huber sagt: Da man

h.er laut dem Sprichwort dem Ochs das Maul nicht

verbinden kaun, wann er im Heu steht, so muß also

auf die Anreitzuug Rükstcht genommen werden, welche

statt haben konnte, wann die Besoldung zu gering
wäre; er stimmt allo fur's Gutachten. Spengler
will "oo Dublonen bestimm n. Billeter und Cue

star wollen ^oDubloncn bestimmen. Esch er Host,

es werden Einrichtungen getroffen seyn, daß ein Schaft
commissar bestimmte Rechnung ablege» und also in
keine grossem Versuchungen fallen wcrde: er hatte

nicht einmal so viel vorgeschlagen, wenn die Verant-
wortlichkeit dieser S-clle bei jeder Vcrnachla signng

nicht so wichtig wäre; er beharret also auf semein er-

sten Antrag. Diese Besoldung wird auf 250 Turblo,

nen gcstzt.

Hu der trägt im Namen der Commission an,
das Direktorium erst über die Besoldungen der Kauft
leien der Minister um Rath zu fragen, eye man hier«

über Bestimmungen treffe. Kühn stiert,^ d-ese

Bestimmungen dem Direktonnm und den Ministern

selbst überlassen werden weil das Personale und die

Geschäfte in den Kanzleien der M-mster hwfig ab,

wechseln; worüber abee das Dieektoetuiu ein Verzeich,



niß einliefern soll. Haas folgt Kühn s Antrag,
welcher angenommen wild.

Als Besoldung der Regierungsstatthalter schlägt
die Kommission vor, freie Wohnung und 250 D»
blonen. BUleter will neben der freien Wohnung
275 Dublonen bestimmen. Ta bin will 200 Dubio-
neu geben. Spengler glaubt, es müsse erst be

stimmt werden, ob ^der Regierungesiatthaltcr im
Hauptorte wohnen müsse oder nicht. A kcr m a n u

stimmt ganz fürs Gutachten. Grafenried will ei

neu Unterschied der Besoldungen der Statthall-r nach
der Bevölkerung der Kantone machen. Hub er wi
verlegt Grafenried, weil die Kantone gleich ge-

macht werden sollen. Graf will nicht gerne bei die

ser Stelle ersparen und stimmt für 27; Dublonen.
Kühn stniiml für Billeter und will dein Statt
halecr sur sei» Bürcau ioc> Dublonen geben. Das
Gutachten wird angenommen.

Haas will, daß den Sekretairen erlaubt werde

25 Dublonen auf Rechnung im Schatz zu beziehen.
Escher fodert Tagesordnung, weil die Besoldung
selbst eben so leicht zu bestunmen sey, und die Zeir
nicht mit Abiassung von Dekreten verlohren werden
müsse, welche nur auf zwei Tage Wirkung haben:
er begehrt, daß das Besoldnngsgutachte» auch an die
nächste Tagesordnung gesetzt werde. H über unter
stützt Ha a sen weil keine Zeit hiermit verlohren ge
he, und man nur für diese Meinung aufzustehen
brauche, so sey das Sekretariat befriedigt. E scher
sagt, nicht nur wir müssen aufstehen, auch der Se
nat muß delibcriren und aufstehen, ehe die Sekretärs
Geld bekommen können. Der Antrag von Haas
Wird angenomen.

Senat 24 Juli.
Der Beschluß welcher die Kopisten der Rathe,

von den Dberschreibcrn wählen, und uach ihren Ta-
lenken auch ihre Besoldung unter Aufsteht der Saab
inspcktoren bestimmen läßt, wwd zum Zweitenmal ver
lesen. Fvrnerod will ihn verwerfftn; er verlangt,
die Räthe sollen die Kopisten selbst wählen; das Ge-
genthcil hiesse die alte Kanzleiarisiokraue wieder her
stellen; der Odcrschreiber soll nicht nach Willkühr Ko-
pistcn nehmen und verabschieden können. Zäslin
findet hierinn keinen Grund zur Verwerffimg; da ab
les unter Aufsicht der Saalinipektoren geschieht, die
hinwieder den Rathen Rechnung ablegen müssen. Uste-
ri will ebenfalls den Beschluß annehmen; der Ober?
schreibet und nicht der Rath, soll responsabel für die
Arbeiten der Kopisten seyn, also muß auch jener fle
annehmen und wieder verabschieden können; — oder
sollten etwa die Räthe sich mit jeder Klage über Um
fielß oder Nachlässigkeit der Kopisten beschäftigen?
--- Der Beschluß wird angenommen.

Lüthi v. Sol. und Zäslin berichten im Na-
men einer Commission über diejenige Abtheilung des

Reglements, die von den Präsidenten beider Räthe
handelt. Sie radeln verschiedene kleine Fehler, ver-
aussen Bestimmungen über die Art wie der Präsident
die Debatte» führen, sich bei Ordnung?-»,otivncn u.
s. w. vcrhalten ssll, besonders aber einen Artikel der
denselben v-»pflichte, alle Briefe, die an die Rache
ciiilausfen ohne Versäumiuß denselb u. mitzutheilen;
sie schlagen dcsnahen die Vcrwerffung vor. Usteri
pricht sur Annahme des Beschlusses; wenn man um
kleiner Uiivolllommenheiten willen, die einzelnen Äb-
schnitte des Reglements vcrwcrffen will, so muß man
wenigstens em Aweidrittel derselben verrvelff u, und
beide Rathe verlieren dabei eine ungeheure und schr

kostbare Zeit; was die Commission über die Ordnung
des Opinirciis vermißt, das wird in einem folgenden
besondern Abschnitte vorkommen, und hi r zeigt sich

eben der Nach'heil der Act, wie wie das Reglement

nur Theilwuse erhalten, fühlbar. Was endlich die

Briefe anbctüfft, so versteht es sici, doch wohl von

selbst, daß ein Präsident die an den Rath einkommm-
den Briefe alle vorlegen, und wann sie Eil' haben,

sogleich vorlegen wird ; man muß doch wokl so viel

Delikatesse «cdem Mitglied, das zu.« Präsidenten ge-

wählt wirb, zurraurn; wäre aber jemand nieder-

trachtig g-nug> das Gegentheil zu thu», so würde

il)» cm Artikel im Reglement schwerlich davon ab-

halten. — Der Besculusi wird angeuommei».
Bert holtet und Usteri berichten im

»reu einer Commission über den Abschnitt deS Regt

ssments der die SrkretairS betrifft. S>c tadeln eben-

falls mancherlei Kssinigkctlen; vewnd. rs aber vcrims-

?en sie genauere und vollständigere Angabe der Ver-

uchtungcn des O'-'crschrciberS, die sich au? eine bloße

Aufsicht über die Umerschr.iber zu beschränke»! säst"

uen, wahrend die Commission glaubt, es sollte dem-

selben einerseits die Redaktion des Protokolles ^0
anderseits Redaktion und Aufsicht des amtlichen ^.ag-

blattes zukommen; dennoch räth dir Conuulsgen M
Annahme des Beschlusses um eb.n der Gründe w>u

len, die Usteri für den vorhergehenden braucht,

und weil in Rnksicht auf die Oberschreiber, durcy

einen besondern nachfolgenden Schluß das Vena»»'
allenfalls erhallen werden kann. Ge » h a rd Me,
die'Cowmiss.vn habe ihrem eigenen Tadel »'ästb'

längliches Gewicht gegeben und will vei we'll

Zäslin spricht für Annahme. Forner ob veuvm ^
den Beschluß, weil in demselben die Sekretärs o

zugleich Repräsentanten find, nicht gehör g
dert sind von den übrigen Sekretärs unv sogar v

den Weibeln ; die ersten, meint er, H uten ss"» P'
sidenten geordnet werden sollen; er scb'ägl eine gaN'

eigene-Rangordnung vor, in der unter an"erm >

Unterftkretärs über dem Obersckretär :u st bf",
men. Usteri und Reding beantworten bsse 3

wissenhaften und würdevollen Bedeniiichkeiten.-' ^
Beschluß wird angenommen.



z?l
Usteri und Berthollet berichten im Nanien

der gleichen Commission über den die Staatsbvthcn
betreff-ndm Befihlnß. Ihrem Antrag gemäß wird
dersAde angenommen.

Der Beschluß über die Passe fur Reisende in
und aus Hclveuen wird vcrlclen. Lüthi v. Soi.
kann sich diese Verfügung als provisorisch zwar gefal?
leu lassen, aber sie ist durchaus unvollständig und
werd beinahe ganz unnütz seyn. In der Schweiz
mögen ungefähr tausend heimathlose Familien seyn;
wo sollen diese gültige Passe bekommen? — Jede
Gemeinde sollte ihren Bürgern Passe ausstellen und
darüber ordentliche Register führen; Fremde sollten
Pässe aus ihrer Heimalh haben, ohne diese kaun je!
der am nächsten Grenzort sich leicht Pässe verschaffen;
überhaupt ist die Einrichtung der Passe noch beinahe
allenthalben höchst unvollkommen, und für die End?
zwecke oie erreicht werden sollen, höchst nnznreichend.
Zaslin findet diese Bemerkungen gegründet; da es
«»deß itzt nur um eine provisorische Verfügung zu
thun ist, so glaubt er, könnte ohne nähere Untersu?
chung einer Commission die er sonst empfehlen würde,
der Beschluß angenommen werden. Uebngens be-
merkt er, daß ver grosse Rath in diesem Falle, einen
Gesctzesvor chlag des Direktoriums bekräftigt und an?
genommen habe, wodurch dann also über die kürz?
lich aufgeworfne Frage. ob SaS Direktorium Befug»
nißhabe, Geletzesvocschlage zu machen, entschieden
sey. Fornerod: Lüthi v. Sol. habe sehr gut
gezeigt, daß die Resolution tausend Fehler habe;
keinerlei Sicherheit werde durch diese Pässe gewährt;
dennoch, obgleich mit dein größten Widerwillen st mimt
er zu provisorischer Annahme, um nicht das Ansehen
zu h .ben, fur das Vaterland heilsame Maaßngei»
zu verzogern. Muret mag auch als provisorische
Maaßregel den Beschluß annehmen; veinißt in den
vorgeschlagenen Pässen, besonders noch die bei-ufü?
gende Handschrift dessen, dem der Paß ausgestellt
wird. J„ Rukstcht auf Zaslin s Bemerkung, ant?
werteter, daß durch den gegenwärtigen Fall, die
seine, in einer srührcn Sitzung gemachte, keineswegs
entkräftet werde. Das Direktorium hak eine ins De-
tail geh nde Einladung zu emem Gesetze gesandt und
der grosse Räch den Vorschlag mit Zusätzen und Ver?
anderung-n angenommen. La siech ere bemerkt, daß
der erste Artikel des Beschlusses ihm besonders Viele
^ ê e?. ^uache; nach demselben könnten nicht blos die
fränkischen Generale und Comnnssäre, sondern auch
fever Brigadenchrf und Piatzkommandant, Schwei?
Zern wie Ausländern Page geben, die so lange die
fränkische Armee auf dem gegenwärtigen Fuß ill Hel?

leibt, eben so wie jene der helvetischen Au?
tyontatcn gültig sind; dadurch müssen nothwendig
^ne Menge Unordnungen und Mißbrauche entstehen.
Berthollet verlangt nur Verweisung an eine Com?
Misten, hjx angenommen und m die geordnet wer?

den: Lüthi von Sol., Muret und Laflechere.
Sie soll Morgen Bericht erstatten.

Der Beschluß, welcher die Hinterlegung von
Weider Wittwen-und Waisengütern provisorisch in
den Gemeinden geordnet, wo die Eigenthümer ver??

bürgert sind, und unter Gemeinde, die Gemeinsame,
welche für ihre Armen zu sorgen Verpflichtung hat,
versteht; — die Kirchengüzer aber unter Verantwort?
lichtest der Kirchgemeinde läßt, wird verlesen. Gen?
hard stimmt für Annahme, obgleich nicht alle Feh?
ler der früher verworfnen Resolution verbessert seyen.
Müller findet eir.cn Hauptfehler darinn, daß das
Gesetz nicht allgemein ist. Zäslin will den Beschluß
an die »ehmüche Commission, die den ersten unter?
sucht hat, verweise». Usteri spricht für Annahme;
das Gesetz soll gar nicht allgemein seyn, weil eS
eine provisorische Verfügung enthält, die nur so lan-
ge dauern wird, bis die Muiiizipalitäten organisirt
sind; sie ist nicht allenthalben sondern nur da noth«
wendig, wo die Authoritäten bei denen bisher jene
Hinterlegungen geschahen, anfgelößt sind; der Grund
der Verwerffung des frühern Beschlusses, nemlich
die Nichtunterscheidung der Civil? und Kirchengemein?
den fallt hier ganz weg. Lnrhi v. Sol. pflichtet
dieser Meinung bei, zumal die Resolution sehr ein»

fach und natürlich, nichts anders jage, als die so

Wittwen und Waisen unterhalten mußten, sollen auch
für ihre Guter Sorge tragen. Burkard sagt, die
Annahme sey für den Kauton Luzern sehr wichtig und
dringend. Barras verwirft den Beschluß als seinem
Zweke nicht entsprechend; man müsse zwischen Kirchen?
gutem und denen von Wittwen und Waisen einen Un?

lerschied machen. Jene sind Eigenthum der Kirchenge»
meinden, denen unstreitig die Verwaltung derselben
auch zukommen muß; diese hingegen sollen unter Auf?
stchl des Waisengcrickts stehen. Luthi v. Sol.
erwiedert, es sey nicht »m Verwaltung, nur um Hm?
terlegnng der Briefschaften u. s. w. zu thun. Devc,
v e y spricht für Annahme. Der Beschluß wiro an?

genommen. ^
Der Beschluß, welcher die Gemeinde Dorflmgen

in den Distrikt Taingen, Canton Schaffhaus n und
das Schloß nebst dem Wirthshaus zum neuen Haus
in den Distrikt N-ukirch gleichen Kantons, ordnet,
wird verlesen. Müller u. Ziegler spreche» fur
den Beschluß der angenommen wird.

Grosser Rath, 25. July.
Delves legt den Bürgereid ab.

Der Präsident zeigt an, daß eine Bittschrift von

B. Er ntert in Ist ikon das Konkursrecht bettest

send, in einer der letzten, Nackmittagssltzuügen an

eine Morgensitzung verwiesen worden >»ch^ " fta^t
daher ob dieselbe verlesen werde» durft: d.r Antrag
wird angenommen, und nach Verleiniig der Bitt?
schuft, welche freies KonkmSrecht begehrt, sagt



Kühn: Untvr den borigen Regierungen herrschte in
dieser Rücksicht ein abscheuliches Rechc zwischen den
Kantonen, und selbst zwischen Herrschaften und Ge-
mcinden, indem in Geldstagiachen der Gläubiger ei-

nes andern Kantons, Herrschaft oder Gemeinde nicht
mit dem dieser Gemeinde selbst gleiches Recht hatte,
sondern ihm nachstehen mußte; ich verlange daher,
daß dieses Recht vom 12. Aprill, als dem Tag da
die helvetischen Kantone sich in Einen Staat ver
einigten, aufgehoben sey. Graf ist mit Kühn in
Rücksicht der Grundsätze einstimmig, doch wünscht er
nähere Untersuchung des Gegenstandes durch eine

Kommission, welche in 2 Tagen rapportieren soll

Herzog anerkennt auch die Nothwendigkeit eines

freien Konkursrechtes, will aber ein Gesetz hierüber
nicht bis zum 12. Aprill zurückwirken lassen, sondern
dasselbe nur vom Tag der Publikation an in Wickung
seyen. Secretan glaubt, es sey keine Kommission
nöthig um zu erklären, man wolle sich nicht gegenseitig
b.stehlen: er folert daher Tagesordnung über diele

Bittschrift, mit dem beigefügten Grunde, daß es sich

von sclbsi versiehe, daß vom Augenblick der Vereis
niäung der Kantone an, allgemeines Konkursrccht
statt hatte. Auch in Rücksicht auf Auswärtige will er
freies Konkursrccht festsetzen, weil das wohlthätige
Licht der Freiheit auch unsre Nachharen beleucht.»
soll, und sie dadurch die Gerechtigkeit republikanischer
Grundsätze erkennen werden, welches zugleich unsren
Handel in Aufnahme bringen wird: doch will er die-

ses letztere einer Kommisson zuweisen. Legier be-

merkt, baß dieser Gegenstand ziemlich verwickelt sey,
indem in einigen Kantonen das Weckcrgut ganz, in
andern halb und i» noch anderen gar nicht vor der

Vergcldstaaung sicher ist: auch ist ihm bedenklich
Fi cmde konkurriren zu lassen, bei denen die Schwel-
her nicht konkurriren können, er glaubt hierüber sollte
man in Unterh ndlungcn eintretten und fodcrt über
das Ganze eine Kommission Zim m e r m a nn folgt
Secretan. Huder folgt Kühn, gl .ubt aber diese

Bittschrift hätte gar nicht vorgelegt werden sollen,
weil durch die Konstitution jeder Unterschied zwischen
den Kantonen aufgehoben worden sey: in Rücksicht
der Ausländer wünscht er auch eine Kommission, weil
man durch kinsmaligc Frcigcdung t-es Konkurses leicht
der Betrogne im Svicl werden könnte: die Besinn
muug über die Weibergntcr glaubt er müsse der Ci-
vi'lgesctzgebung aufgespart werden. Ander-
werth behauvtet, diese Einschränkung sey den Ar
wen wohlthat g gewesen, weil sie dadurch in ihren
Gmeindcn l ich ter Geld borgen konnten. -er wünscht
daher, d>ß vor Aufhebung dieser alten Rechte erst

dos Ab-ugsrecht autg» ode» werde. Er wünscht die
Auswärtigen z» aligem.inem Konkursrecht einzuladen,
wie es Frankreich gegen unsre alten Regierungen that,
von denen es aber abgewie' n wurde: über das Ganze
will er eine Ko ».mission,liedcrfttzeli. Carrard trittet in

die Gesichtspunkte von Kühn und Hubern: m
Rücksicht der Fremden begehrt er Vertagung bis zur
Verhandlung des Civilgesetzbuches.- Ander-
Werths Gründen, für einstweilige Beibehaltung der
bisherigen Einschränkungen kann er nicht beilcetten'
übrigens aber fodcrt er eine Kommission, welche an-
genommen und in dieselbe geordnct werden: Gysen-
dörfer, Carmintran, Graf, H über und
Grivel.

Das Besoldungsgiitachten kommt an die Tages/
ordimng: dasselbe bestimmt für du ersten tzecre.'ar
der Statthalter 75 und für Gratifikationen an andere
Schreiber 20 Dublonen, Kühn begehrt, daß jedem
Kankonsstackhalter 100 Dublonen für sein Bureau
jährlich bestimmt werde. Haas begehrt Vertagung
bis man Berichte über die den'Statthaltern ersoder«
lichen Sccrctairs eingezogen habe. Hubcr folgt
Haasen und will das Direktorium einladen uäs
diese Berichte zu verschaffe»: er glaubt lc>o Dublonen
seyen nicht hiniängsich, weil die meisten Statthalter
4 und noch mehr Schreiber halten müssen: Hubers
Antrag wird angenommen.

In Rückflcht der vom Senat verwoifinen Be-
soldungebeschlüsse der Sekrctairs der Rathe bemerkt

Huber, daß der Senat wünsche jede dieser Vettls
dungsbestimmungcn in einem besondern Beschluß j»
empfangen; er fodert daher, daß man die gleichen

Vorschläge, aber abgesondert dem Senat wieder zw.

finde. Koch will den Senat einladen einen Vors

schlag in Rücksicht der Besoldung feiner eignen Ee-
cretairs dem grossen Rath zu übergeben, übrigens
aber folgt er H u b e r n. H n ber sieht Kochs Anirag
als konstitutionswidrig an, und mag ungeachtet der

wenigen Wichtigkeit des Gegenstandes denselben doch

nicht auf diese Art annehmen: überhaupt aber wolle

der Senat sein Bureau zu niedrig b.za len: hotte er

nicht eine» so vortreflichen Dollmetfih, so mnßic d«c-

selbe bloß Plätze bezahlen, wo hingegen jetzt der Man«
besoldet werden soll. Kühn glaubt Kochs Autrag
könne so angenommen werden, wie cine ähnliche Eln-

ladnng an das Direktorium in Rücksicht der Bettn
dung der Bureaux der Minister statt gehabt habe.

Custor folgt Kühn. Huber beharret g gen Lochs

Antrag, weil auf einem andern als esscullen Wg
zu er'ahreu s y wie der Senat sein Bureau besold«

zu haben wün' cye, und der große Rai h sich den Vorschlag

hierüber nicht nebmon lassu lönne. Kahn verilstU

digt neuerdings Kochs AnNag, wckchcr nun aê
nomme» wird.

(Die Fortsetzung im Nenn und neunzigsten Siiick.)

Da das -weite Vierkeljä des schweizerischen Aepnâ
uers mit dem Hundert und m'erten Euíl Z» E>>de gew >

>

sind die Liebhaber ersucht, das Abonnement anfo d>'ttre

tcljahr, oder für 52. Nummern, mil 1. Fr- »! owentzcr-»

erneuern.



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri/
Mitgliedern der gesezgebeuden Räthe der helvetischen Republik.

Neun und neunzigstes Stück.

Zweites Quartal.
Zürich, Dienstags den 14. August 1798.

Gesezgebung.
Grosser »Rath 25. July.

(Fortsetzung.)
In dem Gutachten werden dem Uutersiatthalter

des Hauptorts 125 Dublonen Besoldung bestimmt.
Michel glaubt diese Besoldung sey zu stark/ weil
dieser Unterstatthaltcr in seiner eignen Vaterstadt woh-
nen könne: E> will 75 Dublonen bestimmen. Thorin
unterstützt Michels Grundsätze, will aber nur 6c>

Dublonen geben. Custor folgt, weil wenn dieser
Uulerstatlhalter mehr als andere zu thun habe, so
könne er dagegen auf die Unterstützung des Kanions-
statthaltcrs rechnen. Kühn sagt, man müsse in die-
sem Uuterstatthalter eine doppelte Person sehen: den
gewohnten Unterstatthaltcr ciins Distriktes, und einen
Lieutenant des Kantonsstauhalterö; ausserdem sey
«m Hauptort theurer zu leben und kein Gesetz vorhau-
den, daß er aus demselben gewählt werben müsse,
daher stimmt er für den Rapport. Herzog will ivo
Dublone» bestimmen. Reitstab folgt Herzog.
H über folgt Kuh» und sagt: Wenn wir die Kon-
Mutton diese politischen 10 Gebotte und das poli-

für dielen reisen oder für ihn vicarisiren, so wird ihn
der Statthalter auch dafür bezahlen können; er stimmt
also für 6c> Dublonen. Bourg or s stimmt auf 80
Dublonen. Erlach er stimmt für Hub ern und
K u h n. N uz^ t kennt auch unsre politischen heiligen
10 Gebothe, aber er vergißt darum nicht sich beim
Evangelist und Finanzminister Mattheus zu berathen,
und dieser lehrt uns, daß wir arm sind; besonders
sind wir dieß im Kanton Wallis, wo die beste Stelle
nur 125 Dublonen eintrug: freilich waren in andern
Kantonen schändlich einträgliche Stellen, die wir zur
Zeit alle beweinten, warum wollen wir denn imnier
dieses »achahmen. In Helvetic» mögen circa izo
Distriktsstatthalter seyn < geben wir jedem nur 8c Du-
blorien, so macht dieses einzig eine Kleinigkeit von
ircxxz Dublonen jährlicher Ausgaben: red will Euch
morgen die Freude machen, und eine kleine suinwarr-
sche Rechnung aller Ausgaben vorlegen, die unsre Be-
soldungsbeschtüsse verauiaßen. Weil es durchaus so

seyn muß, so gebe ich nach und stimme für ic>O Du«
blonen. Thörin beharret wegen den Gründen die

Secretan vorbrachte. Brlleter stimmt dem Gut-
achten bei, weil bei ärmlichen Besoldungen nnr die

tische Evangelium lesen, wie wir dieselbe Tag und ^Reiche» alle Stellen wieder erhalten würden. Kuh»
Nacht studieren sollten, so finden wir, wie wichtig
die Arbeiten dieses Unterstatthalters sind: man wird
ihm doch wenigstens so viel geben wollen, daß era^ Distrikt, oder für den Regie-.uugs-

"balter Kanton bereist, zu Fuß mit dun Stock
m ver Hand wie ein Metzger, sondern allenfalls zu

mo- /0lme : ausserdem was die Konstitution

vi- m " auflegt, haben wir ihm ja auch noch

»nu î,ê"^àsen; vahxx stimme ich fur den Rap-

ß lagt, ja wenn der Unlerstattda ter
Kuc chen und Pferd halten müßte, '0 hätte er freilich
AAt Z" viel; aber der Statth-ltcr selbst seine

^ llaterstatthàr nicht viel zu thun,
stunme ich f.» 80 Dubio.acn. Delves stimmt

t!rt?'.?i décrétai, sieht nicht, daß dieser Un

tà c
5. viel wichtige Geschäfte oder Verantwort-

^ sich habe, weil er unter der unmittelbaren
sucht des Statthalters selbst steht; muß er aber

beharret, weil man bei Besoldungsbesttmmungen auf
die Arbeit sehen müsse: wenn in Wallis keine Stelle
125 D-blonen eintrug, so gieng es deßwegen auch

n cht gut, weil sich die Beamten auf andere Art be-

zahlt zu machen wußten. Ueber Secretan s Mer-
Hung federt er Tagesordnung, weil man den sonst

schon zu gei ing besoldeten Regieruiigsstatthaltern eine

Bürde auflegen würde, die sie au allem Ersparen fur
ihre alten Tage hindern könnte. Durch Stimmcnmehr
w'rd diese Besoldung auf rco Dublonen bestimmt.

Kuh» sagt, eben ve> nehme er, daß der Regie-

aierungestatthalter des Kantons der Waldjtn^te sich

neb n dem Distriktsstattd. lter einen besondern Unter-

statt!) lier halte: Da dieses kaiist-tutionSwidrig ist und

wir d-e Dandhaber der Konstitution seyn sollen, so fo-
dre ich eine Both schast an das Direktorium, um das-

selbe einzuladen, diese Crwahlung wieder aufzuheben.

Dteser Antrag wird augeuommen.



Die Kommission schlägt als Besoldung der D'-
siriktsstatthaltcr 80 Dublonen vor. Michel sagt, ein
Distrikesstatthalter hade nicht olle Tige Arbeit, könn
also ofc zu Hause bleib, n; er will ihm also 50 Dnblo-
neu wie den Weibien der Ra-He geben. Sch lumps
sagt, die Regierung des ehevorigen Kantons Appcn-
z. ll, welche aus 120 Mitglieder» bestund, kostete nur
1000 Gulden; freilich girng es dabei auch nicht zum
besten: indessen muß man doch auch nicht immer nur
die Armen zu allen Stellen ernennen wollen, weil
dieses selbst gefahrlich werden könnte, denn bei vielen
Grellen ist grosse Verantwortlichkeit, und diese ist best
ser bei Bemittelten als bei Armen zu erhalte»: ich

stimme für go Dublonen. Thörin folgt Schlu m pf
und sagt, er erschrecke vor der Meng« untergeordneter
Stellen, deren Last auf das Volk falle und die bei
starken Besoldungen staik gesucht und vielleicht gar
kauflich werden. Pille ter erzählt wie viel Arbeit
die D-striktsstatthalter haben und will nicht, daß es

gehe wie eS ehedem gegangen ist, daß sie wie die
Vögre ihre Zuflucht zu Geschenken nehmen müssen:
er stimmt also für den Rapport. Rcllst ab bemerkt,
daß sein Distrikt 18000 Menschen enthalte, daß ein

armer Distriktöstatlhalter seine Stelle bei einer schwa-
chen Besoldung aufgeben müßte, wodurch sie ein Mo-
nopol der Reichen würde: er stimmt für das Gutach-
ten und denkt auch bei dieser Besoldung werde man
nicht schmarozen können. Herzog sagt, wir haben
bei Bestimmung unsrer Besoldungen anerkannt, daß
wir leben müssen, man soll nun auch hier nicht von
diesem Grundsatz abweichen: man hätte den Evange
list Mattheus bei unsren eignen Besoldungen besser

berathen sollen: ein Distrikksstatthalter hat viele Ge
schäfte und muß ein eignes Protokoll führen, »nd da

es nicht mehr gehen soll wie bei den Gesandten der klei-
nen Kantone auf den Tagsatzungen, wo eine einzige
Stimme io îouisd'or kostete, so stimme ich zum Rap
port. Delves glaubt, ein Mann der seine Pflichten
erfüllen müsse, soll auch mit seiner Familie aus seiner

Besoldung zu leben haben, und stimmt daher fur den

Rapport. Erlacher stimmt für 50 Dublonen. Su-
ter sagt, ich habe zu den Besoldungen noch kein Wort
gesprochen, aber jetzt muß ich wohl: wir haben viele
Stellen zu besolden, die Konstitution wollte es so;
aber wir können durch übelverstandene Oekonomie
der Freiheit und dem Volk viel schaden: machen wir
ein gutes Finanzsystem, so ist mehr für das Volk ge-
spart als durch zu schwache Besoldungen. Der Di-
striktsstatthalter ist eine wichtige Person in der Re-
publik, er kann in seinem kleinen Kreise unendlich viel
.Gutes thun; er ist sich selbst überlassen und steht allein
mitte» im Volk, er kann die Revolution tanzen machen
wann er will: ich stimme also zum Rapport. Legler
sagt: Obwohl ich immer zu den niedern Besoldungen
stimmte, so glaube ich doch nicht es jetzt thun zu müs-
sen, denn man kann doch den Unterstatthalter, dessen

Amt so wichtig ist, nicht neben den Weibel unsrer
Versammlung setzen. In Rücksicht Herzogs Mi-
iiung, der glaubt die Gesandte» der kleinen Kantone
hätten auf den ehemaligen Tagsatzunge» Stimmen
verkauft, ist zu bemerken, daß sie nur die Brosamen
bekamen, die vom Tische der grossen Vögel herakfie-
lcn: (lautes Geklatsch.) Secretan sagt, jeder
spricht nur für seinen Distr kt, ich will einmal auch

für die Republik sprechen: ich erschrecke vor der Menge
und der Grösse der Schulden, die wir ganz frohen
Muths der Republik aufbürden: ich finde 160 OK
strikte in Helvetien und also die Besoldung der Di-
striktsstatthalter 12800 Dnbloncn: wer wird dieses

m t allen übrigen best mmten und noch nicht bestimmten

Besoldungen bezahlen? Wird das Volk vergessm, daß

es unter der vorigen Regierung sehe wenig bezahlte!

Ich vergleiche zwar nicht gerne mit den alten Regie-

rungen: werden wir denn alles nur nach dem Gewicht
des Goldes thun, und nichrs für das Vareilaud und

die Tugend? Was wird uns für die Armen, das Er-

ziehungswescn, das Militär u. f. w. übrig bleiben?

Ich stimme für 50 Dublonen. — Da beim Abm.hren
erst Gleichheit der Stimmen statt hatte, so ward nach-

her durch den Namensaufruf abgestimmt und diese

Besoldung auf 50 Dublonen festgesetzt.

(Nachmittags 4 Uhr.)
Eine Bittschrift der Gemeinde Himmelried, Kan»

tons Solothurn begehrt Wirthschaftsrecht, Lüscher

will über diesen Gegenstand eine besondere Kommillwn

niedersetzen, weil das Volk wegen der Nichta»lbe-

bung der Ehehaften, die es mit Annahme der Kew

stttutivn erwartete, beinahe aufrührisch ist. Kuh»
sagt, bis die Polizeigcfitze gemacht werden, können

unmöglich solche Rechte ganz freigegeben w rde», wm

man auch auf die Moralität des Volks Rücksicht

men muß: dieser Gegenstand soll der Ehchast-nlcm,

mission zugewiesen werden. Kuhns Antrag nm»

angenommen. ^
Jb. Wyß aus Basel, unehlicher Sohn einer

Baslerin,. der von seiner Wanderschaft auf Basel

rückkommt, um da seineu Beruf auszuüben, b/m

um Legitimation und um das Basier Burgerre^ '

Die Bitte wird von den Verwandten seiner Mutterâ -

stützt. Hüber sodcrt Tagesordnung. Kühn w

die Bitte gewahren, indem bei Abwesenheit eines ^
ters ein Kind der Mutter gehöre. Die Bitte wno g

währt. ^ « ach
Die Munizipalität von Thun zeigt an, dap ' ?'

in ihrer Stadt viele Lands- und Gemeindswem

zum Theil schlechte Subjekte einnisten, die siw '

den Schutz der französischen Officiers stutzen um >.

ungeachtet des Schadens, den sie bewirken, -.

vertrieben werden können; daher bittet diese M> »

palität um Rath, und klagt noch überhaupt, o-G

ohne alle Instruktion sey und daher auch ihre PM
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nicht kenne, sondern, daß sie immer Gefahr laufe über
ihre Grenzen hinauszuschreiten. Nach einer kurzen
Berathung dieses Gegenstandes wird derselbe an die
Kommission gewiesen, welche sich mit Organisation
der Munizipäliräten beschäftigt.

I oh. Schenk von Arburg, der durch Heurah
einer katholischen Frau sein Bürgerrecht verloren hat,
wünscht wieder in dasselbe emgesezt zu werden: seine
Bittschrift ist zugleich mit Zeugnissen seines Wohlver-
Haltens begleitet. Haas giebt diesem Bürger eben-
falls ein gutes Zeugnis. Zim merin a nn will nicht
über besondere Falle entscheiden, woZ ein allgemeines
Gesetz alle entscheiden kann; daher federt er Niedere
setzang einer Commission zu Lntwerfung eines Gesetz-
Vorschlags. Huber glaubt, man könne zur Tages-
ordnung übergehen. Secret an folgt der Tages-
orgnung, weil sich die Freiheit solcher Henrathen von
selbst verstehe. Kühn ist gleicher Meinung und glaubt
es seyen hier keine andern Beweise nöthig, als die,
daß der Bittsteller vor seiner Heurath schon helvetischer
Burger war. Zimmerman» beharret auf der Com-
Mission, welche angenommen und in dieselbe geord-
Net werden: A e r ni, H u b er und G r a f.

Die Landschaft March im Kanton Linth bittet
um eine andere Eintheilung ihrer Distrikte, indem sie
lieber vereint als getheilt wäre: diese Bittschrift wird
der allgemeinen Eincheilungscommüston zugewiesen.

H über fodert, daß die einkommenden Bittschrift
ten wenigstens von emcm Distriktsstat-Halter unter
schrieben, oder überhaupt nur einen, Zeichen versehen
werden, wodurch ihre Aechtbeit bewiesen werde' die
Vorberathung über diesen Gegenstand wird einer Com-
miision zugewiesen, in welche Herzog, Gmür
und Von der flü h geordnet werden.

Ein Bürger aus dem Kanton Baden, der laut
den alten Dorfgercchtizkeitseinrichtungen kein Recht
hat etn Haus zu bauen, erbittet sich diese Erlaubnis.
D-cse Bitte wird unker der Bedingung genehmigt,
daß er dadurch keinen Antheil an den Gemeindsrech-
ten habe, wenn er kein Burger der Gemeinde ist.

Senat, 25. July.
îuthi v. Sol. und Muret berichten im Na-

- Der Beschluß >st folgender?

in ste die llrgenz beschlossen,

sremde und einb'imi >r! Aussicht nothwendig scpe, über

reisen und ' die in der Schweiz herum-

w-dcrw.se,.de Äst,mm,gen h°e?en"""
Verordnen:

mag welcher Nation er immer seyn

uem nach àn.îî" !- kennen, wem, er nicht mit ei-

II à »? Formen aiwgeserugren Paß verschen ist.

Strasse»'ittà' f an den gebrauchtesten

«»gestellt ü>lle^ MMrische oder bürgerliche Beamtete
^ werden, welche die 'passe um er suchen, und darauf

den Ort schreiben sollen, durch welchen der Fremde ins Lande
getreten ist, und denjenigen wo er sich uiimirlelbar hinbege
bei, will.

lit. Jeder Fremde, der mehr als -4 Stunden an irgend'
einem Orr HelvettenS sich aufhalten will, soll gehalten seyn,
seinen Paß dem Agenten, oder Unterstatthalter vorzuweisen, wel-
cher sein Visa vorsetzen wird, oder es ware dieser Fremde im
Land bekannt, oder es würden zmrguenswürdige Bürger für
sein Betragen gutstehen wollen.

IV. Jeder der in französischem Kriegsdienst ist, soll sich

bey dem Commandanten der bewaffneten Macht stellen, lind
wenn an dem Ort seiner Durchreise sich keiner befinden würde,
so soll der Distrikts-Statthaller, oder Agent seinen Namen
und Qualität aufzeichnen, und dem Regicrnngs-Statthalter
eingeben, der diese Verzeichnisse entweder dem nachstbcfindli-
chen, oder dem Oberbefehlshaber zusenden wird, so lange die
Armee auf gegenwärtigem Fuß in Helvetic,, bleiben wird.

v. Die limerstatthalter und ihre Agenten, sollen ein je--

der sein Register halten, und darin,, den Namen djs Frem-
den, den Zweck seiner Reise, und den Ort wo er sich hinbe-
geben will s aufzeichnen. Sie werden jede Woche dem Statt-
Halter des Cantons ein?» Auszug ans ihren Registern einscn-
den, welcher dann aus diesen besondern Rapporten einen
Hanptbericht abfassen, und denselben alle 14 Tage den, Polizei)-
Minister einsenden soll, wo er verwahrt werden wird.

VI. Die Gasiwirthe sollen unter ihrer Verantwortlichkeit
gehalten seyn, die Fremden von diesen Polizey-Anstalten z»
benachrichtigen, und jeden Abend das Verzeichnis? aller bey
ihnen sich anfhaltcnden, da ivv sich franz. Commandanten be«

finden, ebenfalls auch diesen zu übersenden, so lange die Ar«
mee aus gegenwärtigem Fuß in der Schweiz seyn wird.

vii. Die Bewohner der äussersten Grenzen, die etwa we«

gen Geschäften oder Handelsverkehr, öfters mit einander zu-
thun hatten, können ungehindert in die Schweiz ein- und aus-
treten, wem, sie mit einem Paß von ihrer Mmiizipa.'itát ver-
sehen sind, oder Bekannte im Land haben, die für ihr Be-
trage» gutstehen können.

Vlil. Die von dem Commissar der französischen Regie-
rung, den Generalen, Brigaden-Chefs, und Platz-Comman-
daiite» ertheille» Passe sollen in den Handen der Militär-
Personen, die im Dienst der Armee stehen, und auch der Cinwoh-
»er des Landes selbst gültig seyn, so lange die Armee i» dee
Schweiz auf dem gegenwärtigen Fnß vervlcioen wird.

IX. Kein Bürger, oder Einwohner der Schwem soll sich

aus Helvetic» begeben können, wenn er nicht einen von dein
Unterstatthalter des Distrikts seines Wohnorts ausgefertigten
Paß in Handen hat. Die Unterstatthalter der Distrikte tollen
ein eigenes Vcrzeichmß über diese Passe halten und dem Re-
gierungs- Statthalter zusenden. Wenn der Reisende nach
Frankreich will, so soll der Paß von dem Geschäftsträger der
fränkischen Republik in Helvetien legalisirt werden; alles ohne
dem vorhergehenden Artikel etwas zu benehmen.

x. Die Regierung ist eingeladen, alle Artikel dieses De-

ter ausgenommen. ^.
Das Direktorium beschließt, daß obiges Gesetz publftirt,

vollzogen und die gegenwärtige Original - Acte mit dem Sie-
gel der Republik verwahrt werden zolle.

Arau den sechs und zwanzigsten Julius des Jahrs Ein tau-
send siebenhuuderr neunzig uns acht (>?<)«)

Der President des Volli-chnngs-Direktoriums,
(l.. 8.) Unterzeichner.- G I a y r e.

Im Namen des Vottzichnngs - Direttoriums der Gen. Sekret.
Der Minister der Justiz und Poljzep, F. B. Meyer.



Oie Commission hat bei näherer Ucberlegung ze-
funden, daß alle gestern gemachte Bem-iku ngeu nicht
eigentlich an ihrem Platze waren: Es ist in der Re
solution nur von Pasten die Rede für Fremde, die

in die Schweiz kommen und für Schweitzer, die ins
Ausland gehen, keineswegs von Pässen im Innern
aus einem Kanton in den andern. Verschiedene ver
mißte Kleinigkeiten als Unterschrift, Numcrotirung
u. s. f., wird das Direktorium schon selbst beifügen
können; nur hätre die Commission gewünscht, daß

Fremde einen Paß aus ihrer Hei math, oder
wenigstens einen Heimathschein haben müßten; in
Rüksicht auf die von den fränkischen Behörden aus-

zufertigenden Pässe findet die Commission, die Be-
stimmunqen des Beschlusses könnten, da theils schon

Uebereinkunft darüber zwischen dem Direktorium und
den fränkischen Autoritaren statt gefunden hat, theils
unsere Verhältnisse zu Frankreich bis zur Schließung
eines Miauztraktales nicht völlig klar sind, angenommen
werden. Laflechere fügt bei, er würde zur Am
nähme dieses leztern Artikels nie gestimmt hchcn,
wenn ihn der Präsident des Direktoriums nicht ver-
sichert hätte, es Ware dies eine mit den fränkischen
Behörden so gut als ins Reine gebrachte Sache und
ohne dies hätte unser Direktorium wohl überall keine

Pässe ausstellen können; in Rüksicht also auf die Zeit-
uinstände will er auch zur Annahme stimmen. — Der
Beschluß wird angenommen.

Der Beschluß, welcher den Staatsbothcn und
Weibcln bis zum zi May ihre Gehalre auszuzahlen
verordnet, wird verlesen. Z a olin findet diesen Be-
schlug sehr überflüssig; er hat einen andern erwartet,
nach welchem den Saalinspekroren die Bezahlung jener
Bediensteten aufgetragen würde, da das Nationalichaz-
amt ihnen eigne Rechnungen zu eröffnen, Schwierig
keiten macht. Fornerod findet, daman gestern

beschlossen habe, Weibcl und Staatsbothen sollen mit
den Sekretars, die selbst Repräsentanten sind, in ei-

nem Beschluss- neben einander stehen, so konnten sie

wohl auch in dem gleichenZahlbuche zusammentreffen.
Züthi v. Sol. hält es für sehr gut, wenn alle un-
sere Besoldungen in einem Buche beisammen sind;
die leichtere Uebersicht des Ganzen wird uns desto eher
bewegen, die Saiten herabzustimmea. Der Beschluß
wird angenommen.

Rahn berichtet im Namen einer Commission
über die Flugschrift des Arztes Deve ley, die einige
Bemerkungen über das Leukerbad enthält; erlegt
einen Auszug der eben nichts Neues enthaltenden
Schrift vor, die unter andern behauptet, jed-s Bad-
Wasser, in gleicher Temperatur und auf gleiche Weise
wie das Lrukerbad angewandt, wurde auch gleiche
Dienste leisten; die Commission trägt darauf an der

Senat soll ehrenvolle Meldung der übersandten Schrift
in seinem Protokolle beschließen. Muret verlangt
z« wissen, ob die Commission, die in der Schrift

aufgestellten Grundsätze gutheiße; widrigenfalls vm
diene sie keine EhreumUdung. Rahn enviée,t, die
Commission habe auö ander» Rüksichren-und aiSB»
ledung des Fleisses und der K-nntnissc des V.'rfasscrs
Ehrenmeldung vorschlagen können. Usteri fügt bei,
die Commission habe gar nicht den Auftrag gehabt,
über den sciennfischen Werth der Schrift ein Urtheil
zufallen; sondern blos über den Geist, der daraus
hervorleuchte; dieser zeuge für Kenntnisse und Talente
des Versassers; um dieses Beweggrundes w/à wett
den hundert Ehcenmcldungen eingesandter Schriften,
von der unsrigen ähnlichen Versammlungen zuerkannt;
fo hat auch der Senat bereits eine Schrift über daS

Forstwesen, die auch nichts Neues oder Eignes ent»

hielt, belobt. Z äs lin ist gleicher Meinung. Irr»
tier Host, die Schrift werde dem Leukerbad, deren

Analyse und Kräfte längst gekannt sind, nichts schaden.

Kubli verlangt das Wort für eine Orduuiigs-
motion: Der Senat befinde sich, sagt er, eigentlich

ohne Geschäft; der Grund davon sey in dem groben

Unfleiß der Schreiber des grossen Rathes zu suche»,

indem diese die Beschlüsse meist erst nach ein paar

Tagen an den Senat senden; beide Räthe sollten cü

gentlich flcisfiger sey» und der grosse Rath sich früh

sieben statt acht Uhr versammeln; wenn nun aber auf

diese Art mehr Geschäfte gemacht würden, wie gieuge

es dann erst mit dcu Schreibern, da sie selb/i /est

nicht die Ausfertigungen gehörig liefern. Devevey
verlangt auch eine Ordnungsmotion zu machen nnv

trägt an, daß man über den Bericht der CommÜlM

zur Tagesordnung schreite, indem Develcys SUM
unbedeutend sey. Lüthi v. Sol. macht auf den

Mißbrauch aufmerksam, den man mit den sogenanm

ten Ordnungsmotionen treibe; es sey nichts weniger

als eine Ordnungsmotion, wenn man, wie Kudu

eben gethan hat, mitten in einer Discussion, eme»

fremdartigen, nichts weniger als Eile habenden G«

genstand hincinwirst; eben so wenig sey Oevev.Y»

Meinung, die über den Bericht selbst spricht, cuie

Ordnungsmotion : nur was Ordnung in eine Disc»»

ston bringen kann, ober was abgethan werden muh,

ehe über die andere Sache weiter gesprochen werow

kann, verdient diesen Namen. Nuepp will gcr« *

renvolle Meldung erklare», aber nicht zum Nach")

eines Privatinteresses, wie das bei dem L-ukerbao

Fall wäre, sondern lediglich zum Dank fur che pdv

fischen Untersuchungen des Verfassers, ^"flecy
findet die Bemühungen des Versassers, die B»

theile über die Wirksamkeit mineralischer A5->II

zu zerstören, verdiene nichts weniger als ehrenv

Meldung; wenn auch alle andern Vorurtheue
lich ftyen, so sind die medicinischen cS nicht; o

daß die Arzneikunst nüzlich ist, darüber «st

und^ daß sie grossentheils auf Vo: urtheilen veruy

darüber sind alle Aerzte einig (man lacht). --
Sie FoctDung im »«ste«



Der schweizerische Republikaner.
Hundertes Stück.

Gesezgebuug.

Senat, 25 July.
(Fortsetzung.)

Reding findet es auch unthunlich, ehrenvolle Meldung
zu eikläreu; das Publikum könnte dadurch auf den Ge-
dank n gerathen die geschlkccn Äerzre, die wir in un-
fier Mitte haben, geben den Grundsätzen der Schrift
ihren Beifall; dadurch würden aber nicht allein das
Lenker - sondern auch alle andern Bäder, die zum
Theil Nationalgut sind, und also die Nation selbst,
grossen Schaden und Nachtheil zu gefahren haben.
Duc ist gleicher Meinung, doch sey der Ruhm deö
Lenkerbades durch ganz Europa fest gegründet. For-
nerod klagt, daß man den höchst ernsthaften Gegen-
stand lachend und mit Spaß abfertigen zu wollen
scheine; es sey um nichts weniger zu thun, als den
wohlgegründeten Ruf aller Bäder und Mineralquellen
der Schweiz untergraben zu wollen; offenbar habe
hier eine mediclnische Fakrion die Hände ins Spiel,
die gern alle Kranken zu Hanse behalten möchte; er
werde sie aber zu entlassen wissen ; fie widerspreche sich
selbst; sie habe in ihrem Bericht viele Bestandtheile
al,o Arzneidrogucn — die indem Wasser auf
gelöst wären, angegeben und gleich nachher, behaupte
sie, lächerlich genug, das Wasser sey unwirksam.
Nicht ehrenvolle Meldung, aber Tadel und Miß-
billigung der Schrift soll der Senat in sein
Protokoll einrücken. (Man lacht). Luthi v. So!,
hofft man werde überall nicht im Ernst gesprochen
haben und will, man soll dem Vorschlag der Com
mission folgen, die nicht über den Werth der Schrift
eingetrctten sey. sondern den Beobachrungsgeist und
Fleiß des Verfassers allein belobt und zu belobet an-
gerathen habe. Bay meint, der Senat könne nicht
ehrenvolle Meldung erklären, weil die Schrift sehr
wahrscheinlich werde widerlegt werden. Usteri anr-
wortet, alsdann könne der Senat auch die Widerle-
gung beloben, sobald sie mit Geist und Kenntniß ab-

e« ^ â wurde >ehr lächerlich seyn, wenn der
^'-5^"'chafrUchen Werth vonneuen Buchern bestimmen wollte; wenigstens müßte

^"ragenden Commissionen besondere Sitzum
^ nothwendig zu gebenden Er-

lauterungm einräumen; dafür habe der B F orne-
abgelegt, da er vermuthlich

Dro.,..?.,ì',-^ " ^'"e angeblichen medicinischen

»-a, ftüem Brunnenwasser verschlukt. -
Taaesordm.»."-^"' schlag der Commission zur
-a.agesorduung über und die Sitzung wird aufgehoben.

Grosser Rath 26. Julius.
Geinoz zeig' an, daß im Canton Freyburg öffcnt,

liche Beamte, »ami.ch Administratoren und Unterstatt-
Halter noch den Advocatcndienst treiben, welches einen
schädlichen Einfluß auf die öfentlichen Geschäfte habe.
Kühn fodert Tagesordnung, weil, wenn man öe,
Uiicerstattyaltcri, die Besorgung ihres Berufs unter,
sagen wolle, man dieselben auch zahli.» müsse. Car,
rard kau» den Gedauken dieses Misbrauchs nicht
ertragen, indem der Einfluß eines solchen Verwalters
uns Advocatens auf die Gerichte des Cantons zu
auffallend sey: ganz unschiklich sey es eben so den Un,
teestatthaltern, diesen Stellvertretern der ausübenden

â Gewalt, zu verstatten, ihren Distrikt zu verlassen, um
an andern Orten Advocalendienste zu leisten, der Fall
ist dringend, er fodert Weisung in eine Commission.
Huber fodert Vertagung, weil dieser Gegenstand in
die Civilgesezgebung gehöre, und nicht abgesondert be-

handelt werden dürfe. Die Commission wird ange«
noinmen und in dieselbe geordnet, Cnstor, Huber,
Kilchmann, Anderwerth und Carmintran.

Das Besoldungsgutachten kommt an die Tages,
ordnung. Die Commission schlägt in Rüksichl der
Agenten Vertagung vor, indem sie an den Brief deS

Fiaanzmlnlsters erinnert, worin er anzejgt, daß wenn
in jedem Dorf ein Agent angestellt würde, ungefähr
6800 Agenten zu besolden wären, und wenn jedem
Agent noch ein Unteragent gestattet würde, so käme

eine kleine besoldete Armee von beinahe 1400? Mann
heraus. Dieser Gegenstand wird vertaget.

Die Sitzung wird wegen einer dringenden gehei,
men Bothschaft des Direktoriums geschlossen, und nach
Wievereröfnung derselben fodert Ackermann eine

Bothschafl an den Senat, um denselben einzuladen,
die Behandlung des Beschlusses über Aufhebung der

Feudalrechte zu beschleunigen. Man geht zur Tages,
ordnung über.

D>e Commission schlägt vor, den Mitgliedern der

Verwnltungskammer 202 Dublonen Besoloung zu be»

stimmen. Kühn glaubt, da den llnterstntthalcern deS

Haupcorts nur 102 Dublonen Besoldung bestimmt
worden sey, so sollen die Administratoren auf die gl.i,
che Summe herabgesezt werden, indem dieselben nicht
mehr Arbeit als jener haben. Desloes verthudigt
das Gutachten. Nuzet frag'; seit wann die schonen

Alpen Helvetiens, welche er bisher mit Schnee und

Ei6 bedekt jn seyn glaubte/ nun auf e mnal imt Gald
und Silber bedekt worden seyen? da er dieser V r?

Wandlung noch nicht gänzlich versichert ist, so fodert
er diese Besoldung auf a50 Dublonen zu bestimmen.



Panchaud wünscht, daß die Besoldung der Verwalt
tungskammern im Verhältniß mit der Volksmenge der
Cantone stehen, weil auch die Arbeiten derselben mir
dieser verhältnißmässtg sind. N uz et 6 Bestimmung
wird angenommen.

Das Direktorium zeigt an, daß die Deputaten
des Cantons Lauis ehestens ankommen werden: das
Protokoll der Wahlversammlungen wird übersandt
und verlesen, woraus sich zeigt, daß der Oberrichter
dieses Cantons durch allgemeinen Beisallsznms von
der Wahlversammlung erwählt wurde. Secretan
sodert eine Commission, um die Gültigkeit dieser
Wahlart zu untersuchen. Zim m ermann glaubt, eine
solche Erwählung sey der Constitution zuwider, und
müsse also verworfen werden. Carra rd ist der cut-
gegengesezten Meinung, und anerkennt übrigens, daß
es höchst wichtig sey die Wahiart selbst geftzlich zu
bestimmen; auch anerkennt er die Gefahr eines au
genbliklichen Eindruks und des Enthusiasmus enrec
Wahlversammlung; aber so lange kein Gcsez solche
Erwàhlungsarten verbiete, und hingegen das heiim
liche Stimmenmchr fodere, glaubt er sey jede Erwah-
lungöart, folglich auch diese, gültig. Zimmermann
und Secretan ziehen ihre Anträge zurük. Diese
Wahlen werden also als gültig anerkannt.

Senat 26/ July.
Lüthi v. Sol. sagr, er habe von der Commit-

fion über Zehenden uns» Feudalabgaben den ehre»e>ol,
len Auftrag erhalten, dem Senat anzuzeigen, daß in
Folge der Beratung über dieses Geschäf, die Mit
glieder der Commission sich entschlossen haben, sich mit
250 Loulsdor jährlicher Beloldung zu genügen; sie

fovern die Mnglicder des Senats, die gleiche G'sin
nungen haben mögen, auf, ihrem Beispiel ,u folgen.
— Der Präsident bez.uft seine Freude, und erc.ärt,
«ine Liste eröfnen zu wollen, für die, welche sich zu
diesem patriotischen Geschenk eiuzus i,reiben wünschen.

Etapfer äusseet eb.nsills Freude. Foiuerod
dankt der Commission da man in der That über um
sere zu starke Besoldung klag n höre, er Host, der grosse
Rath werde dem Bespiel V.s Senats folgen; die
M'tgl-eder des grossen Raths könnte» sich schon mit
2OO Louisdvr genügen, da sie nicht wie die Senatoren
verheurathet seyn müssen, auch v:ci jünger seyn können.

Lüthi v. Eol verlangt im N men dergleichen
Commission zu wissen, ob, wenn allenfalls die Mi-
norität der Commission nur aus einem Mitglied be

stehe, alsdann dessen Meinung auch in den Commisio-
nalbericht ausgenommen werden müsse, oder ob es him
länglich sey, solche von diesem M tgliede besonders
vortragen zu lassen? Ruepp glaubt, daß erste «oll:
statt finden. Usteri sagt: Als Mitglied der Com
Mission müsse er dre Frage etwas näher bestimmen;
«s frage sich, ob ein Mitglied das all in die Mi-ftri-
tat ausmachen und wünschen wurde seine Meinung

abgesondert vorzutragen, solches thun könne, oder ob
die Meinung jeder Minorität in den allgemeinen Be-
richt müsse aufgenommen werden; als Mikg ied des
Senars glaubt er, das leztere soll geschehen. Muret
erklärt, er sey dieses Mitglied, und er habe seine
Meinung nur darum selbst vortragen wollen, um dem
Bcr-chlscrstatter der Commission keine Mühe zu verur-
fachen; man irre sich sehr, wenn man elwa glaube,
er scheue die Publiciräl sur seine Meinung, er ftp be-

reit sie zu übergeben. Bay:, Die Frage kann temen
Anstand finden, es wär« sogarg-fährlich, die Meinung
der Mmoritär nicht aufzunehmen, wenn etwa'der Be-
richt sollte gedenkt werden; das Publikum konnte auf
den Gedanken fallen, man habe sie absichtlich unke«
drücken wollen. Kubli folgt, und erklärt, daß Mu-
retö Meinung wichtig, und aller Aufmerksamkeit wüc-

dig sey. Neding ist auch der Meinung, deß die

Gedanken jeder Minorität in den Hauptbcricht solle«

aufgenommen werden, die Natur i.ud der Zivck einer

Commiision erheischen dchseS, der Gegenstand soli d ich

sie von allen Seiten betrachtet werden. Schneider
stimmt für die Eiurückui.g, wann das Mnglird es

wünscht, aber gezwungen soll es nicht geschehen. Mu-
cct erklärt neuerdings, daß er gar nichts verlange.

Zvriierod ist auch für die Eim ücknng, und willzum
vo aus den Oruk von Ma.ets Meinung b-ieiMD
lasten, man sey überh mpl gar zu haushaMtch ">it

dem Dcuk von Mcmungeii. ZuSlin und Et »ms

men uno auey tur die Einrückung, und Murei er-

tiäit, daß er i-lbst seine Memuug im Auszug dem Bf-
richlerstallec der Commission übergeben werde. — Et

legt auch eine Petilwn gegen die Zchendaufyebung,
aus Sem Cemrou Lemsn. vor.

Murer trägt auf eine bestimmte VollziehuM,
weise von LülhiS erster Motion an. Die Mügi ftn
so für dieses Jahr von ihrem Gehalt 25 Louisiol als

patriotisches Geschenk darbringen wollen, sollen

namentlich unterzeichnen, und ihre Namen zur Aus-

muntcrung für Nachfolger, ills officielle Tagblatt cm-

gerükt werden. Angenommen.
Der Beschluß, nach welchem die Dolmetscher

und Schreiber des grossen Raths, jeder 25
auf Rechnung ihres Gehaits empfangen solle»/
angenommen. 5,

Eben so derjenige, welcher das Direktorium am

sodert, ein Verzeichniß der bei dem Bue eau der M>n

ster angestellten Per-onen, und d.n zu ihrer Btto
dung nöthigen Summen einzusenden; und der ft m

gleiches für die Bureaux der Regierungsstally»""
verlangt.

Der Beschluß, der den Senat auffodert, rfte
bei seinem Secretariat angestellten Peisöne» und oe

Gehalt ein Gutachten einzugeben, wird angcnow
und eine aus den B. Genhard, Zäslin und g

nerod bestehende Commission dainic beauslrugt.

Ein Brief über den Zchendendeschluß von v
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B. Gerheint von Dverdon, wird an die Kommission
gewiesen.

Kubi! erinnert an seinen gestrigen Antrag we-
gen dem sparen Empfang der Beschlüsse des grossen
Raths; der Senat solle selbst an den grossen Rath
schreiben, und ihn auffodern, seine Schreiber zu fiels
sigerer Arbeit anzuhalten. Lütdi v. Sol. spricht
dagegen, man könne den grossen Rath nicht zwingen,
früher die Beschlüsse zu senden, als es ihm bestelle.
Jas lin Host, es werde nächstens besser werden,-sonst
könnre man Kubl-6 Rath befolgen. Ustcci perl >ng>

Tagesordnung; wir können keinerlei Ansticht auf dir
SecreiairS des grossen Raths haben; und überhaupt
dient die ganze Motion zu nichts : bringende Beschlusse
wird d.r grosse Rath immer mit Beschleunigung sen-
den, und ob wir die übrigen einen Tag früher oder
spat r erhstten, ist sehr gleichgültig, uud g-ebt unS
nicht mehr Arbeit. Bay ist gleicher Meinung, doch
konnten wir allenfalls dun grossen Räch anzeigen, daß
wir seine Beschlüsse so spar erhalten, und ihm ühcr-
lassen was er..gut findet zu verfügen. — Man geht
zur Tagesordnung.

LüthivonSol. verlangt, daß ans nächsten
Eammstag die Discussion über die Patriotenentschä-
digung cröfnet werde. Muret will, daß das gleich
morgen geschehe, indem die Drukschristen darüber aus-
getheilt sind, und die Sache dringend ist. Ruepp
und Duc wollen erst am Dienstag, und Reding
stimmt Luthi bei, indem der Aufschub eines Tages den
Patrioten nichts schaden, aber der Discussion vieles
nutzen könne ; nach einigen Debatten wird Lürhis An-
trag beschlossen.

Fornerod als Sccretair will einen ans Bu-
reau des Senats gerichteten Brief nicht anders als
durch den Präsidenten vfnen lassen, er erklart sich sehr
umständlich, daß niemand zum Bureau gehört, als
der Präsident und die zwei Secretairinipektcurs, die
auch Mitglieder der Versammlung sind. Usteri bc-

^ ^ babylonische Sprachverwirrung, die
der B. Fornerod in das Bureau des Senats düngen
Will, indem er den bisherigen cllsf äs kZureau nicht

rechnen, dagegen den Präsidenten desî ö.um chef äs Lnrs-M machen will; er möchte
ü^"^ste>'6 jenem cmen andern Namen geben.

r'a?„ r-i^ a
recht gut, daß man den bishe

andern Namen gebe; er

^eime Theorie vom Bureau, über die der

sehr weitlîà" Jrrthimi geschwebt habe,

n à.'T' Man geht zur Tagesordnung über,

über nÄÄ^' s v. Sol. Antrag soll das Decree

dinas IN» e ^ Senats dem Direktorium neuer-
erhalten! '""den, um dieses Siegel endlich zu

(Abend 6. Uhr.)
êffìn.n» wird geschlossen und nach Wieder-

llnung derselben werden zwei Beschlüsse angenom-

men, von denen der erste das Direktorium bevoll«
machtigc, mit dcm fränkischen Kommissar Rapinat,
das vvil ihm angebotene Anleihen unter den in der
Bothschaft aug bnen Bedingungen abjiischliessen und
anzunehmen. Die Bothschaft mittheilt die Anzeige,
daß Rap nat zzcxio Lw. der helvetischen Regierung
als Anleihe» auf zwei Monate anerbietet, baß das
Geld von den ersten zwei Fünftheilen der Kontribu«
lion erhoben uud zu Unterstützung der Verwaltungs«
kammeru, für die Bedürfnisse der fränkischen Armee
oerwandt werden soll.

Der zweite Beschluß ladet das Direktorium ein,
den gesetzgebenden Räthen Erläuterung einzusenden,
ühcr die stattfindenden Verhältnisse der helvetischen
Republik in Rüksicht auf den Unterhalt der fränki«
scheu Armee» in der Schweiz.

Grosser Rath 27. July.
N u zet zeigt an, daß gestern im Senat angtt

tragen worden sey, daß jedes Mitglied desselben 25
Dublonen jährlich von seiner Besoldung dem Vater«
land zum Opfer bringen sollte, und daß zu diesem
Ende hin eiu Lcrzeichniß auf dem Bureau liege, wo
sich jades Mitglied zu diesem freiwilligen Opfer ein«

schreibe; er fodert, daß auch das Gleiche beim gros«
sen Rath geschehe. G r afen ried will diesen Antrag
ausschiicssend für dieses Jahr und nur zu Gunsten
der Armen annehmen. Fierz fodert, daß dieses
Opfer bis aus 35 Dublonen erhöht werde, indem
dann immer noch für jeden Monat 20 Dublonen Be«
soldung bleibe». Panchaud unterstützt diese An»
trage und wünscht noch, daß sich die unverheuraten
Repräsentanten mit 200 Dublonen Besoldung begnü«

gen, und das übrige als Opstr darbringen möchten:
er begehrt, daß vom Direktorium ein Verzeichniß ge«

fpderl werde, aller durch den letzten Krieg Verunglük«
ten, Verstümmelten und Verwaisten um den Be«

trag dieser freiwilligen Steuer, besonders zu Unter«
stükung von diesen anzuwenden, indem hier kein Un«

terschied zu machen sey, ob diese llnglüklichen ein
Opfer des Zwanges oder der Verblendung gewesen
sind. Huber will Nuzets Antrag ohne Besinn«
mung der Summe annehmen, damit die armen Re«
präsentanstn nicht die Parade der 'Reichen bezahlen
müssen. Nutzet stimmt Hubers Meinung bei,
dessen Antrag angenommen und sogleich ein Verzeich«
niß verfertigt, wird.

Das Vollziehungs-Direktorium zeigt an daß m Ruk«

ficht des in England aufSchweizergütcr verhängten Se-
guesters, das Parlement dem König die Bcfugniß ertheilt
habe, Ausnahmen zu machen, und daß hierauf mch«

rere Zahlungen selbst aus den öffentlichen Fonds ge»

schehcn seyen: es ladet daher die Gesetzgebung ein,
nach den Grundsätzen der Wiedervergcltung dem Tu«
rekiorium «ine gleiche Bcfugniß zu ertheilen, und stellt
zugleich die Dringlichkeit dieser Maasregel vor. H w-



bîr unterstützt dieses Begehren, indem wir in guten
Eigenscha'ten keinen Frömdcn nachstehen wollen, und
unendlich grösseres Zutrauen in unser Direktorium ft-
jen dürfen, als das englische Parlament in seinen
König setzt. — Dieser Antrag wird sogleich ange-,
nommen.

Das Direktorium zeigt an, daß die Suppléante»
am Kantonsgcricht Lnzcrns durch Beförderungen bis
auf die Fahl von drei herabgesetzt worden seyen, und
ladet zu schleuniger Berathung ein, ob die Ergänzung
nicht wie die des Disti iktsgerichts nach dem Gesetz vom
7. May geschehen könnte? Auf Sekretans Antrag
wird hierüber eine Commisssion niedergesetzt, in web
che geordnet werden, Carrard, Schlupp und
G Y s'.

Die wegen des Dorfs Fraschelz niedergesetzte
Commission, schlägt vor, in den Kantonen Bern und
Freyburg eine Steuer für dieses Dorf aufnehmen zu
lassen, übrigens aber dasselbe dadurch von derjenigen
Unterstüzung nicht auszuschlicssen, welche ihm noch
durch das bevorstehende Stcuerreglement bestimmt
werden könnte. Haas unterstützt das Gutachten
und zeigt an, daß die den igren Juli, von den Re-
präsentanten zusammengetragnen Z5 Dublonen dem
Minister des Innern zugestellt worden seyen. Kühn
glaubt die Ausschreibung einer freiwilligen Steuer
sollte eigentlich nur als Polizeisache nicht als Gesetz
angesehen wetden; indessen unterstützt er noch für dies-
Mahl. Detray glaubt statt des schon so vielfältig
selbst beschwerten Kantons Bern, hätte der Kanton
Solothurn oder Leman zu dieser Steuer eingeladen
werden sollen. Bourgois bemerkt, haß der Leman
die im Dorfe Molaas abgebrannten Z7 Häuser zu be-

steuern habe. Spengler erklärt, daß die Com
Mission sich verpflichtet glaubte, die zu besteuernden
Kantone angeben zu müssen, damit nicht wieder wie
bei Ins das ganze Land besteuert werde Wyder
will, daß man diesem beschädigten Dorf auch Bauholz
schenke. Haas will dem Minister des Innern aufrra.
gen eine Brand - Assekurations - Kasse einzurichten.
DaS Gutachten wird angenommen, und die Frage,
wegen dem zu schenkenden Holz vertaget, bis das
Direktorium einen Bericht über den Zustand der in
jenen Gegenden liegenden Nalioualwaldungen einge-
den wird. — Das Besoldungs-Gutachten kommt an
die Tagesordnung: Es schlägt vor, der Verwaltungs-
kammer ein Geb'äude für ihre Sitzungen und Archive
einzuräumen, und in demselben dem Oberschreiber
freie Wohnung mit 75 Dublonen zu geben. Acker-
mann glaubt, diese Besoldung wäre zu schwach, in-
dem die Geschäfte wichtig ftyen, und dadurch fähige
Su'jekte von dieser Stelle abgeschreckt wurden: Er will
125 Dublonen bestimmen. Wyder fiidot in der
fielen Wohnung Vortheil nnd stimmt daher dem Gut-
achten bei. Nuzet sagt, ich, der ich sonst immer
^bzwakcu muß, sehe mich nun verpflichtet zu crhö-

hen: dieser Schreiber hat mehr zu thun als zwei, oder
drei Administratoren zummmcngenommen: Ich schlag«
daher neben der freien Wohnung roo Dublonen vor.
Michel fwlgt, weil sonst die Schreiber alle Notars
werden würden, besonders wen» die Emolument?,
welche er jedoch vermindert zu sehen hoft, noch dich
den würden. Koch sagt, wahrlich ich fange an mich
zu! schämen, daß wir im Anfang für uns so vie/be-
stimmten, und jetzt im Verhältniß gar zu niedrig kom-
men: wenn wir den Grundsatz beibehalten wogen,
daß die Leute bei ihren Stellen als ehr! che Männer
leben, und sich nicht durch Nebenwege bezahlt ma-
chéri sollen, so müssen wir neben der freien Wohnung
125 Dublonen bestimmen. Guter sagt: Wenn ich

nicht für das Vaterland hier wäre, so würde ich kein

Wort sagen, man hat einem Verwalter 150, einem

U.nterstatthalter 50 Dublonen bestimmt; ich mache kein«

Bemerkungen, man braucht nur die Summen zu neu-

nen: ich will nach der Arbeit belohnen und nach im
Würde, denn wir sind alle gleich wenn es um das

Vaterland zu thun ist; ich will lieber eine Auflage
für die Freiheit zahlen, als für wenig Geld unglük-

lieh seyn. Carrard: Bei den Besoldungen der

präsentanten war die Rede, daß man leben müsse;

nun bei den Untergeordneten allein spricht man von

Patriotismus, von Tugend und von den AusMea
der Angestellten: man hätte dieses bey Anlaas der R«
präsentanten sagen sollen, denn wie vi lwîkr iown
sich nicht diese Eigenschaften hier befinden? Fur 7Z

Dublonen werden wir keine sah gen Schreiber fin-

den die ihre ganze Zeit den Geschäften widmen, d«

her stimme ich für roo Dublonen.
(Die Fortsetzung im lorsten Sluk>)

Arau lo. Aug. Heute hat der Senat 2 V«
fchlüsse angenommen, von denen der eine das Dnek-

torium auffodert, das Betragen und die Verrichiu-v

gen aller von ihm seit der Konstituirung der MM
blik in die verschiedenen Theile Helvctiens gcsanottn

K 0 m missarien aufs strengste untersuchen zu lassen,

und die die fthlbar erfunden würden, ihren durch "

Konstitution bestimmten Richtern zu übergeben; >7

andere fodert das Direktorium auf genaue E"""
gung einzuziehen, ob wirklich das Kantonsgê
der Linth das Todesurtheil über verschiedene W'r

cher ausgespeoch.n „nd ohne, daß fo^es kom«

tionsgemaß durch den Obergerichtsysf bestatt w

den, habe vollziehen lassen.

Wir benachrichtigen anmit E. E. Publikum,
baß

das gewöhnliche Donstagsblutt wegen der auf a ^

Tag fallenden feierlichen Eid.sb.schwöiung
stag am Mittwoch NachMttag um Z Uhr und 0°
stag Nachmittug um » Uhr ausgegebeu werden >v

Berichthaus allyttt.



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Ufteri,
Mitglieder» der geftzgebende» Räthe der helvetische» Republik

H u n n dert and erstes Stück.

Zweites Quartal.
Zürich/ Mittwochs den iz. August 1758.8

Ges ezgebung.
Grosser Rath 27. Julii.

(Fortsetzung.
H u ber gratulirt der Commission, daß sie es einmal

getrosftn hat der Versammlung fühlbar zu machen, daß
die Besoldung n, Entschädigung für die Arbeit seyn müs-
sen; das Volk wird wahrlich nicht die Besoldungen be«

trachten, sondern ob es gut, oder schlecht verwaltet ist. Bei
î" ^ft'Mrungen sprach man nie von dem gros«

fen Einkommen der Landvögte, ausgenommen, wenn
diese schlecht regierten: er stimmt für hundert Dub-
lonen und freie Wohnung. Dieser Antrag wird an
genommen

Für die Supleanten der Verwaltungskammer
pachten vorgeschlagen.- Eine halbe

Aàns täglich fur die Zeit ihrer Funktion; in Krank-
/ />î vie Besoldung auf den Staat, sonst aber

auf den Administrator in dessen Stelle der Suplranttteten must. Huber glaubt, da die Besoldung der Ver-waller sc.bst auf isO Dublonen herabgesetzt wurde,^ musse auch diese Besoldung vermindert werden.Wyder glaubt, den Supleanten müssen auch Reise-kosten bezahlt werden. Zugleich foderl er Zuèab
/??^""^^lchlusse6 der Administratoren.

N sbb.s 'î und will auch denB.schluß über die Besoldung der l'-nterstatthalter tu- -

M m.ng, das zuerst über die vorgeschlaqnen Dekrets«'R'knah-nen erkannt werde; und da bis lent an trrn

arbeiten, so qlauî'^"k'" "à" den Verwaltern
r.°» l» -7 z"«- >m s->,
-r glaubt, man könnte dies? geben;
jeu täglich bestimmen' Besoldung aus 62 Ba
Scsoiiders auch weil'im Kühn,
St. Gallen »nd iii-

Canton Sentis der Abt von
Geschäfte so verw-rt Hinter7i?ssen
Supleanten Kini^n^r-, ^ dast Verwalter und
b-r ftndn in ^ î^ ?7" beschäftigt sind. Hu-
bcn in denen die 's ^àlle nicht ange-
beiten sollen L

ü?ch^e Verwaltern ar-tonen. Luicher verlangt Vertagung bis diel

frühern Beschlüsse vom Senat angenommen seyen.

Lacoste will den Verwaltungskammern nicht erlau«
bcn, nach Willkühr Supleanten zu halten. Endlich
wird bestimmt: 1.) Die Supleanten der Verwaltungs-
kammer sollen 62 Vazen Taggeld haben. 2.) Wenn
der Verwalter krank ist, so wird dieses Taggcld vom
Staat, sonst aber vom Verwalter selbst bezahlt, an
dessen Stelle der Suplcant trittet. g. Wird ein Ver«
waiter ins gesetzgebende Korps befördert, so bezieht
der Supleant der an dessen Stelle tntiet seine ganze
Besoldung. 4.) Ist der Supleant zwei bis vier Srum
den vom Hauptort entfernt, so bezieht er für die Hin«
und Herreise ein Taggeld. 5.) Ist er vier bis acht
Stunden entfernt, so bezieht er für Hin-und Herreise
zwei Taggelder u. f. w. von vier zu vier Stunden.

In Rüksicht der übrigen Schreiber der Verwal«
tungskammer trägt.Hubcr darauf an, das Direk«
torium einzuladen über die Büreau der verschiednen
Berwaliungskammern Bericht einzuziehen. Dieser

Antrag wird angenommen. Kühn bemerkt daß seit

mehrern Tagen die Versammlung wenig zahlreich ist,

da doch die erste P» cht der Volksrepraftntanten ist,
den Versammlungen beyzuwohnen; begehrt, daß von

Zeit zu Zeit ein Namensaufruf gehalten und die anwe,
senden Mitglieder verzeichnet werden. H u b er folgt
und will, daß der Namensaufruf am Ende einer Si«

zuug vorgenommen werde: Angenommen.
Die Versammlung schließt die S'tzuug und nach

Wiedereröffnung derselben wird sie aujgchsben.

(Abends 4 Uhr.)
Andreas Grabers aus dem Kanton Bern,

ehevoriger Markclenter auf der Festung Ai bürg, stellt

vor, daß er auf Befehl des gewesenen Eommissairs

Hartman, für 2 Compagnien Beruertrrippen das

Fleisch liefern mußte, wofür er noch 2Z0 Kronen ,u
fodern hat, da er nun von seinen Gläubigern gerne«

bcu wird, so bittet er um Bezahlung der Rechnung,

oder um Einstellung dieses Nechtstriebes. Zlach kur§

zer Berathung geht man zur Tagesordnung, weil ei«

nerftits die Gef zgebec keinen Gläubiger zur Geduld

anweisen können, und anderseits alle rechtmastigen
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Schulden der vorig?« Regierung?!? mit ihrem Staats
vermögen von der neu » Republik ürernonlincu wur-
den, und sich also der Bittsteller darüber an das Di-
rektorinm zu wenden hat.

Die Gemeinde Rorbas imKanton Zürich bittet
lnit den jenseits der Tös liegenden Dörfern Frei'cnst>ju
und Teufen IN einem Disir-kt, wie bisher unter gieb,
chcn Gerichten vereinigt zu bleiben und dem Distrikt
Baiserstorf zuzugehören. Akermaun findet dieses
Bezehrcn billig und wünscht, dass die Sache der
Zürcherischen Emtheilungscommisstin zugewiesen wer-
de; nach einigen andern kurzen Bemerkungen wird
der Gegenstand der allgemeinen Eintheilungscsmmis-
sion zugewiesen.

Der Unterstatthalter von Münster, Kantons Luzern,
übersendet eine Bittschrift nut einem Verzeichnis der
von dem dortigen Stift jährlich an die Armen ans-
gegebnen Allmoscn, weiche um Beibehaltung des
Stifts, oder um angcmeßne Entschädigung an die
Armen bittet. Kühn sagt, bei Anfang der Verle
sung der Bittschrift daurtenstmich diese Armen; am
Ende aber sah ich ein, daß es nur an Arbe-.tsan-
stalten für die Armen fehlt; daher wäre es wünsch-

bar, daß die Ausgaben der Chorherren für eine Ar-
beitsanstalt verwendet würden da wir aber für ein-
mal hier noch keine Bestimmungen treffen können und
der Minister des Innern mit diesem Gegenstand be-

schäfligt ist, so fvdere ich Tagesordnung. An-
genommen.

Einige Bürger von Murten bitten um Bcwilli-
gung einer Steuer in den Kantonen Leman, Bern
und Freiburg wegen einem erlittenen Brand, dessen

Schaden auf 6000 Kronen gcschäzt wird. Kühn be-

mcrkt, daß die Bescheidenheit dieses Begehrens in z

Kantonen Steuer zu sammeln nicht groß scy; da
aber dieser Gegenstand als eine ^ lizeisache nicht hie-

her gehört, so sollte sie an das Direktorium gewie-
sen werden. Angenommen.

Das Direktorium übersendet eine Vorstellung von
Seite des obersten Gerichtshofes, welcher dem 12. §.
der Konstitution gemäß, den gleichen jährlichen
Gehalt wie die gesezgebcndcn Räthe begehrt. Auf
Hubers Antrag, der diese Vorstellung unzeitig und
unnüz findet, geht man zur Tagesordnung.

Das Kantonsgericht von Bern zeigt an, daß es

dem unehelichgebornen Christen Wyß von Biglen,
die Legitimation ertheilt, welche aber der Unterstatt
Halter von Bern nicht habe unterzeichnen wollen, weil
diese Sache der Gesezgebung zukomme: es wünscht

zu Ertheilung der Legitimationen bevollmächtigt zu
werden. Wyder will diesen Gegenstand au eine

Commission weisen. Secret an begehrt Tagesord.

nnng, weil Legitimativnserthriluug em Souverän»-
tälsrecht sey. Kühn kann nicht der Tagesordnung
folgen, weil auf diese Einfrage eine bestimmte Ant
wort ertheilt werden soll; er verlangt daher, daß man

erkläre, in dieses Begehren nicht einwilligen zu köm
nen. K u h n s Antrag wird angenommen.

Die Gemeinde H asle bei Burgtorj begehrt eine
Anstalt zum Salzverkauf in iheem Ort selbst, um
den Weg nach Buigdorf zu A lkauf dieses Bedurft
niffes ersparen zu können. Auf Thor ins Antrag
wird diese Bittschrift als das Finanzwesen angehend,
dem Direktorium zugesandt.

Sam. Cherbuins von Peter'ingen begehrt
Entschädigung von B. Erlach, Schultheiß in Burg«
dorf, der wegen eines ihm gestohln?» Pferdes ihm
nicht Gerechtigkeit verschafft habe. Man geht ohne

weiters über dieses Begchren zu Tagesordnung.
Das Kantonsgericht von Zürich stellt vor, wie

empfindlich ihm daS D kret vom 17 Jan. gewesen,
worin eine von ihm niedergefezte Commission, »m

über gegenrevointionaire Vergehen, geheime Nach-

forscliungen zu veranstalten, als constilutianswidrig
und für die öffentliche Sicherheit gesährlich, cassirt

worden sey; es beruft sich auf den Justizminister um

zu beweisen, daß nie kein Revolutionstribuiial nie-

dergestzt worden sey. Kuh» erinnert sich nicht mehr

ganz der Umstände, die jenes Dekret veranlaßten,

und glaubt die Sache müsse durch eine Commission

näher untersucht werden. Angenommen und in die

Commission geordnet: Secretan, Fierj und

Daller.
Eine Bittschrift der Gemeind Uzenstorf entiM

Klagen über aristokratische Gläubiger, die ihren Ge»

meindsgenossen Kapitalien, welche doch richtig ver»

zinset wurden und wofür sie vierfache Versicherung

haben, abkünden, um den Landmann zu drücken un»

seine Güter um geringen Preis an sich ziehen zu ton

nen: sie bittet ali'o um Einstellung des Rechtstrieocî.

Cartier findet zwar in dieser Bittschrift h"r >M

da etwas starke Ausdrücke, wünscht aber doch t»e e»

bedrängten Leuten Zeit z» gestatten, um ihre ^aylun

gen zu leisten und fodert daher Verweisung an s

über ähnliche Gegenstände nstdergesezte Commmio -

Kiich ma nn folgt. Michel ebenfalls »ad bin

um Beschleuniguug des Commissionalgutachttn -

Angenommen.
Das Direktorium übersendet eine BittlaM

Hs. Schwab von Kellnach, welcher mit einA»^
the lhabern an einem Zchendcn gegen die AbsaM
desselben Vorstellungen m«cht. Auf H u berö Al»

geht man zur Tagesordnung.

S e n at 27. Iuly-
Usteri: Morgen, B. Repräsentanten, sin

14 Tage, seit wir den festlichen Tag
von welchem alle Jahrhunderte, b'L A'',. '

,d
Franken Nation, die Wiedergeburt Europ- ^die Epoche eines wesentlichen FoMck^ttc gt>

Ausbildung und Vervollkommnung des Mt»!w
schlechts zählen werden.
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Er ragt glorreich hervor unter allen Festtagen der
Freiheit, derate Julius — der Tag an welchem
zmrst, 24 Millionen Brüder, den Bund der Freiheit
und Menschenwürde geschworen haben — Mit dem
Bunde wächst auch des Tages Ruhm. Millionen
treten jahrlich dem Bunde bei, und einst wird — da-
für bürget der göttliche Funke in uns, durch welchen
wir wissen was Tugend ist und was Freiheit » einst
wird ein besser geworbnes Geschlecht, über den gan?
zen Erdboden den Tag des Erwachens — an welchem
ein edles Volk die Eklavenketten von vierzehn Jahr
Hunderten brach — festlich begehen.

Allein, B.Repräsentanten, wir würden ihn nicht
gefeiert haben, jenen Tag hatte der, dessen An-
denken wir heute feiern nicht die Höllenrotte zcrnich-
tet, die unter der Larve und mit den Worten der
Freiheit, die Schaaren aller Bösewichter und aller
schoren anführte, — um, wenn es möglich gewesen
Ware, die Freiheit auf immer zu morden.

O neunter Thermidor, du Liebling der Mensch-
heit — Ehre sey dir! Auch dein Ruhm wird ewig
dauern! Du hast aller Despotisme Scheuslichsten, du
hast der Freiheit gefährlichste Feinde besiegt; du bist
der grosse Rächer des Heiligsten was die Menschheit
hat, geworden.

B. Repräsentanten — Heute vor vier Jahren,
erschien der rettende Tag, an welchem jene Combina-
tlvn aller Laster und aller Verbrechen, die man revolutivnaire Regierung nannte, ihr Ende er-
reicht hat.

às Volk, f. jà Tugend und
jede Grosse geschaff n - Mit Gefühlen der Wehmnth
erinnern sich heute — die durch dich erschaffnen Rc-
publiken — des unnennbaren Joches, welches 14Monate durch deinen Nacken drükte. Dankbarc Rük
rung erfüllt unsere Herzen;, denn nicht für dich allein
hast du gelitten; du hast fur die Sache der Freiheit,
du hast für uns alle gelitten. Nie können sie wieder-
kehren jene Tage des Schreckens und der Trauer, die

hast
erste, für die andern alle erduldet

Drr neunte Thermidor hat die Freiheit auf im-
v /? schwesterliche Arme der Tugend,d" Gerechtigkeit zurükgcführt.

.Wir haben, B- Repräsentanten, am 14 Julius,Haß der Anarchie u>'d der Aristok atie g.schworen. —
neunten Thermidor, laßt unS in unsern
schwören, jeder Frciheitsheuchelei; Haß

""b Willkuhr, die sich mit der Larve
und Gleichheit decken w-ll. Laßt uns
Dienste der Freiheit, dieser Mutter jedererhabnen Tugend und jeder sanften Empfindung, —

e v-kn Soyne zu leben und zu sterben.c Lebhaftes Beifallklatschen).
v- Sol. verlanat, die Rede Usteri's soll

amtlichen Tagblatte abgedrukt, und derselben bet-

gefügt werden, daß der ganze Senat den vorgeschlag«
neu Eid des Hasses gegen alleFreiheitsheuchelei durch
allgemeinen Bcisallruf geleistet habe; d.nn ein Eid
lasse sich durch jede erste Herzensäusserung leisten.
Fornerod giebt Wen's Rede und Lüchi'S Antrag
semen Beifall; wie könnft er den Tag nicht feiern,
der ihm selbst und seiner Familie das Leben rettete.
Alle Freunde der Freiheit müssen ihre Wünsche verei«

nigcn, daß nie eine ähnliche Tyrannei wiederkehre.
Muret: Von ganzem Herzen vereine ich mich mit
Usteri, um den yten Thermidor zu feiern; aber ver»
gessen wir nicht, daß die Feinde der Freiheit und alle
Aristokraten, in der Folge diesen erst so heilsamen
Tag, sckreklich mißbrauchten. So wie wir diesen
Augenblik Haß dem Terrorism geschworen haben, so

laßt uns nun auch Haß schwören der Aristokratie und
vorzüglich dem Federalism, diesem eigentlich gefährli«
chen Feind unserer Freiheit. Gleich entfernt vom
Terrorism wie vom Aristokratism und Federalism sollen
wir ftyn; dies ist die Stimmung, welche die fränki«
iche Republik von uns erwartet; ich verlange, daß in
dem Protokolle aufgezeichnet werde, die Versammlung

chabe auch dem Föderalist« und Aristokratisch Haß ge«
schworen. Angenommen.

Der Präsident Augustini zeigt an, daß seine
gegenwartige Rührung noch vermehrt werde durch
einen ruhmmürdigcn Brief, welchen er vom Senator
Zulauf erhalte, der sich mit 200 Louisdor jährlichen
Gehalte genügen will. Meyer v. Arau schajt diese
Uneigennützigkeit billigcrmassen, und wünscht, daß sie

viele Nachfolger finde, aber nicht auf diese Weift.
Wenn er bedenkt, wie vielen Mitgliedern der Räthe
ihr GeHall keineswegs Ersaz für alles was sie auf«
opfern müssen, ist, so wünscht er sehr daß die, welche
Zulauf nachahmen wollen, solches auf eine Weise thun,
daß man es nur, indem der Gcaat am Ende des

Jahrs weniger ausgegeben hat, inue wird; damit auch
kein Schatte» von Mangel an Patriotism auf irgend
ein Mitglied das seines ganzen Gehalts bedarf, fallen
könne. Zäsitn rühmt Zulaufs edles Herz, und
pflichtet übrigens Meyern bei. G en hard lobt Mcy-
ers Absicht fthrj, kann aber dennoch nicht seiner Mci«
nung seyn. Solches Licht muß man öffentlich leuch«
cen lassen; es gereicht dem Vaterland zu Ebre und
Ruhm; demungeachtct wünscht er den gestrigen Schluß
zu ändern, und die Namen derer welche 2z Louisdor
ihres Gehalrs abgebe» wollen, nicht ins Bulletin ein
rücken zu lassen. Laflechere wundert steh keines«

wegS, wenn an einem Tage wie der heutige ist, man
stch von patriotischen Gefühlen ganz leiten laßt: Allein
so rein die Beweggründe auch heute >eyn mögen, so

tadelnswert!) könnte» sie ein andermal werden, und
was wir thun ist durchaus constitutionsividrlg, und
kann unter andern Umstunden die Anarchie kräftigst
unterstützen. Niemand ist mehr w,e zu Aufopfe«

rungen geneigt; er wünscht daß der Senat 50 Loms«



dor von stimm Gehalk abbreche, aber, daß dieß durch
ew ordentliches Dccret der Gesezgedung geschehe, und
daß man dann dabei bleibe; den gestrigen Schluß des

Se,.ats will er zuriîkuehmen. Muret sagt, er habe

zwar gestern, um desto eher zur Nachfolge zu reißen,
Sie Elniüekung der Namen ine officielle Biatt verlangt;
bei sorgfältiger Uebcrlegung finde er es aber unttzun-
lich, und verlange die Rüknahme des Schlusses; über

La flecher es Antrag will er zur Tagesordnung gehen;

50 Louisdors könne er nicht missen, aber wohl 25.

Bay glaubt, das edle Benehmen und die Stimmung
des Senats, so wie der Antrag La steche res, müssen

bald dem grossen Rath bekannt werden; er wird ohne

Zweifel dadurch bewogen werden, seinen Beschluß über

unsre Besoldung zurükzunehmen, und denselben auf
eine der Staatscasse angemessene Weise abzufassen. —

Man nimmt hierauf den gestigcn Beschluß wegen Em
rückung der Namen ins Protokoll zurük, und geht zur
Tagesordnung über.

Der Beschluß welcher den Gehalt der Direktoren,
ausser freier Wohnung, auf 800 Louisdor bestimmt,
wird zum zweitenmal verlesen. Fornerod verlangt
ihn an eine Commission zu weisen; er glaubt, man
könne ihn füglich um icx> Louisdor vermindern. Zäs
lin stimmt auch für die Commission; überhaupt würde

er lieber die Gehalte in Geld vermehren, als freye

Wohnung geben; in Rüksicht auf diese, komme es

darauf an, ob die Regierung sich an einem Orte be

finde, wo so viele disponible Wohnungen sind. De
vevey will, in Rüksicht auf die grossen und wichtigen
Geschäfte des Direktoriums, und die damit verbun-

denen Ausgaben, den Beschluß annehmen. Gen-
hard verwirft ihn; die Wohnungen wurden der Na-
tion zu beschwerlich fallen, und der Gehalt könne fug-

lich um icx> Louisdor vermindert w rben. Duc ver-

langt eine Commission von 7 Mitgliedern. Grapfcr
spricht für die Resolution ; wenn man abbrechen wolle,
so soll man mit unserm Gehalt anfangen. Reding
verwirft den Beschluß aus dem von Zäsiin angefuhr-
ten Grund; überhaupt aber findet er alle diese Be>ol-

düngen zu stark; es sieht aus als wollte man absicht«

lich Luxus in die junge Republik einführen, die doch

nur allein durch Tugend und Sparsamkeit wird beste-

he» können; solche hohe Besoldungen machen uns
beim Volke zum Gegenstand des Hasses und der Ver-
achtung; er hoft, der grosse Rath werde dieß auch

einsehen, und andere Vorschläge machen; wäre das

nichr, so würde dann jeder von uns zu freiwilligen
Opfern bereit seyn. Laflechere ist ebenfalls für die

Verwerfung; unsere Constitution kann unmöglich in

gehörigen Gang kommen, wenn wir starke Auflagen
auf das Volk legen; die Menge von Sttllen mit den

grossen Gehalten würden dies aber unvermeidlich ma-

chen Muret bemerkt zuerst, daß er nicht die Mei-
nung gewisser Personen theile, die er sagen horte:
man müsse wohl den Gehalt der Gesezgeber ohne an,

ders verringern, weil den Direktoren nur gn Leuis,
dor geordnet werden; ein Unterschied, das gebe er
gerne zu, soll seyn ; aber keineswegs ein sehr betracht-
licher, sonst würde man der grossen Gewalt, die das
Direktorium bereits hat, noch jene beifügen, welche
Reichthum gewahrt. Alle Authoritäten unsrer Repu-
blik sollen gleiche Einfachheit der Sitten beobachten;
alle sollen zu leben haben, wie der Wohlstand es er-
heischt, aber mehr nicht. Die vorgeschlagae Summe
findet er noch sehr stark, doch würde er zur Anahwe
stimmen, wenn man nicht bisher ahnliche Rssolutio,
ncn zuerst an Commissionen gewiesen hätte. Sie wird
hierauf einer aus den B. Doidcr, Haflechcre,
Reding, Carlen undBurkard bestehenden Com,
mission üdrrgcben.

Der gleichen Commission wird, auf Lüthi's v.

Sol. Antrag, der Beschluß übergeben, der den Mini-
stern ausser freier Wohnung einen Gehalt von 400,
denen der auswärtigen Angelegenheiten aber, von bco

Louisdor bestimmt.
Der Beschluß der den Regierungssiatthaltern aus-

ser freier Wohnung 250 Louisdor GeHall bestimmt,
wird verlesen. Lüthi v. Eol. will ihn vcrwitfm?
es sey nicht blos unbillig, sondern selbst constitutions-
widrig daß Reglerungsstatthalter von Cantonen die

ii nur vier, und von solchen die i; Distrikte haben,

gleiche Bezahlung erhalten sollen; auch keimen wie

»och die Kosten des Secretariats ver Regierungsstatt,
halber nicht. Muret will annehmen, oder an eine

Commission weisen; gleiche Grösse der Cautonc wart

freilich sehr wünschbar, aber ungleiche Besoldungen
der Statthalter seyen unlhunlich. Fornerod stimmt

Lüthi bei, Arbeiten und Ausgaben seyen unglà
also erfodere schon die Constitution, daß auch die Vt,
halte ungleich seyen. Zäslin ist für gleiche Gehâ,
will aber den Beschluß an eine Commission weisem

Duc eben so. Ruepp verwirft ihn; er will min

soll mit allen Bcsvldungsbestimmungcn einhalten, bis

auch die der Gesezgeber neu bestimmt seyn werden,

wozu, wie er glaubt, der grosse Rath den Vorschlag

machen wird. Barras will die Sache vertagen, bi»

uns die Secretariate der Statthalter bekannnt
Der Beschluß wird an eine aus den B.
Ruepp, Barras und Brunn er bestehende C»

million gewiesen. 5.-,
Der Beschluß der dem Generalftcretair des ^

rektoriums ausser der Wohnung ei» Gehalt von)
Louisdor bestimmt, wird der über den Gehalt des ^
riktoriums niedeigefitken Commission zugewiesen.

Muret verlangt, daß diese beide» Commssl

am Montag berichten sollen. Stapfer will w

zehn Tage Zeit geben; wer Geld bedarf kann

auf Rechnung empfangen. Man beschließt sie I»

acht Tagen berichten.

(Die Fortsei««» i« lo2te« Stukö



Der schweizerische Republikaner.
Hundert und zweites Stück.

Gesezgebung.
Senat 27 Juli.

(Fortsetzung,
Eine Bothschaft des Direktoriums, welche anzeigt,

daß in England Schulden an helvetische Bürger, auch
einige Zinse aus öffentlichen Fonds auf besondere Er-
laubniß des StaatssecsctairS, in Folge einer Paria
mentsacte vom 6ten May bezahlt werden, und an
frägt, ob es nicht in Folge der Grundsätze der Rccis
procität fchiklich wäre, das LoUziehungSdirektoci iin
zu bevollmächtigen, ähnliche Ausnahmen für englische
Glaubiger zu machen? — und der Schluß der gros-
sen Rathes, der diese Bevollmächtigung enthält, wer-
den verlesen. Fornerod findet nichts natürlicher,
als gegenseitig gleiche Behandlung zwischen Nationen;
wir sollten, wenn es möglich, mit der ganzen Welt
in solcher stehen. Die Commission über englische Geb
der habe mit der größten Sorgfalt Erkundigungen
eingezogen, und allerdings in Erfahrung gebracht, daß
auf Specialbewilligung des Königs, englische Schul-
de»«, auch Interessen der Bank, an Hclvetier bezahlt
werden; allein das sey etwas sehr prccaires, und ehe
man den Beschluß des grossen Raths annehmen könne,
musse die Sache wohl überlegt werden; man soll also
den Beschluß an die schon bestehende Commission
weisen, und diese durch ein einsichtsvolles Mitglied,
an die Stelle des B, Ochs, der sich darin befand,
verstarken. Zaslin stimmt für die Verweisung an eine
Commission, die bald berichten fill. Lalflechere
ebenfalls; die königlichen Bewilligungen in England
seyen höchst willkührljch; die Personen an welche sie
geschehen, müssen sich unter andern in der Revolutwn
nicht gezeigt, keine Güter in Frankreich haben u s. w.
Duc ist gleicher Meinung; es komme besonders auch
darauf an, zu wissen, ob Frankreich auf keine Weise
durch unsre Bewilligung beleidigt werde; denn alle
Feinde Frankreichs müssen auch die unsern sey».
Meyer v. Arau stimmt für die Commission. Bay:Alle gemachten klugen Bemerkungen, führen ihn weder
zur Vertheidigung noch zur Verwerfung ; es sey hin-
ianguch, wann die Commission die Nachrichten, wel-
che sie h»:, yem Direktorium mittheilt; alsdann wird
viefts gewiß mit aller Vorsicht und Sorgfalt zu Werke
Athen, und das Interesse der Nation nicht in Gefahr

^ ^ annehmen. Fornerod versichert,
ver Senat wisse noch lange nicht alles, und es würde

gefährlich seyn, izt schon den Schluß anzunehmen.^ wird hierauf an die Commission gewiesen,

v-? Petition des B Raymondin im Namen
ver verfolgten lemanischen Patrioten, ladet zur Am

à

nähme des Beschlusses über die Patriotenentschädi«
gung ein; sie wird von einer Menge Rechnungen be-

gleitet, nach weichen die gesummten Enrschädigungs-
sodenmgen der lemanischen Patrioten sich auf 216,042
Schweizersranken belaufen.

Grosser Rath, 28. July.
Das Direktorium theilt den gesetzgebenden Ras

khen die Anzeige mit, daß Dr. Lüthard von Bern,
der zuerst in das Canto,rsgcricht gewählt wurde, nach«

her, als die Wahlversammlung zu Besetzung der Dû
ftriktsgerichte wieder vereinigt war, an die Stelle des
in das Direktorium beförderten Senators Bay, in
dcn Senat gewählt, und seine Stelle im Cantonsges
richt durch Hart mann von Nydau besetzt worden
sey: da nun späterhin ein Gesetz bekannt gemacht
wurde, daß keine erledigten Stellen in den gesetzge-

benden Rathen wieder ergänzt werden sollen, so weiß
nun Lüthard nicht, welche Stelle er eigentlich ein«

nehmen soll und fragt um Auskunft hierüber. H us

ber findet de» Entscheid leicht: die Wahlversamm«
lung war legal versammelt, das Gesetz wider Ergän«
zung der erledigten Stellen wurde erst 14 Tag spater
ausgegeben, also kann es auf die Beförderung Lü«

thard s in den Senat nicht rückrvnkende Kraft ha«

den, Lüthards und Hartmanns Erwählungea
sind gültig, und das Vaterland wird an Lüthard
einen vorzüglichen Gesetzgeber erhalten: man wende

mir nicht ein, Bay fry nun wieder in den Senat zu«

rückaetrerten, also seine Stelle nicht mehr ledig, denn

er sizt ftzt als Exdirektor im Senat, tz 1 m mer m a nn
betrachtet das Gesetz wider die Ergänzung als eine

bloße Erläuterung ber Constitution, und glaubt, da

die Wahlversammlung durch kein Gesetz zu diesen

neuen Wahlen berechtigt war, so seyen dieselben ille«

gal: ausserdem könne nicht schon im ersten Jahr ein

Kanton mehr Mitglieder in der Gesetzgebung haben
als die andern Cantone; also so sehr Et auch Lüthard
schäzt, begehrter doch, daß derselbe im Cantonsges
richt bleibe, und H a r t m a nn in seinen vorige» Siand
zurücktretle. Trosch erinnert an die zu stark besetzten

Vcrwaltungskammern und daß die zu viel gewählten
Mitglieder zurücktretten mußten, daher glaubt er musse

auch hier das gleiche statt haben. Capant folgt
Zimmermann. Graf bemerkt, daß die im Canton

Sentis überzählig gemachten Wahlen auch cassirt wur«

den, und daß Ochs im Senat auch nicht er,ezt wer«

de, daher folgt er Zim mer m a n n. W Y der folgt.
Deloes sagt, wenn eine Wahlversammlung legal
versammelt ist, so stellt fie den Souverain vor; da sie

also Lüthard gewählt hat, so war es Wille de<



Volks, und wir können die Wahl nicht aufheben:
aus Achtung für das Volk und der Constitution wegen
muß Lüthard angenoniinen werben. H über kann
nicht begreifen warum man jezt so schwierig seyn will,
da doch beinahe allenthalben Unrichtigkeiten vor fielen,
welche man, des erstu, ErwähIungSjahrs wegen über,

sah: man bedenke sich doch wohl, ehe man die Ope-
rationen einer Wahlversammlung cassirt, und ehe mau
nun auf einmal dem Gesetz der Nichlvervollständigung
der Volksrepräscntanten rückwirkende Kraft giebt: ich
sehe es als eine Ungerechtigkeit an, wenn die Wahl
nicht angenommen wird. Euter sagt, es kann hier
nicht die Frage seyn von Talente», den» sonst wäre
kein würdigerer Repräsentant als Lütharv: aber
auch neben diesem muß ich Hubern beistimmen.
Wenn Zimmer mann sagt, es sey sonderbar, baß
wir schon im ersten Jahr von einem Canton 5 Scnw
koren haben, so sage ich es sey eben so sonderbar, daß
wir in den ersten z Monaten einen Exdirektor habe».
Carrard sagt, ich würde schliesseu wie Euter
wenn ich nur die vorzüglichen Eigenschaften dieses
Bürgers betrachten würde; aber ich denke wie Zinn
mcrmann, und Lüthard denkt selbst so, denn er
fragt nur ob er Mitglied des CanronsgerichtS sey:
der 44. §. der Constitution bestimmt das Hcrdstäquü
noctium zur Wieoercrgänzung der Gesetzgebung. Die
Wahlversammlung war freilich legal, allein ihre Ge-
setzgeberwahlen waren schon lange vollendet, und sie

war für ganz andere Wahlen versummeU: als dlc
Wahlversammlung von Solothurn ihre D>st> iktsnch-
ter wählte, war Oberlin auch schon Direktor, und
die Oberrichtelstelle vacant, und doch getraute sie sich

nicht ohne Erlaubniß eine neue Wahl vorzunehmen,
ich stimme für Zi m in ermann. Michel stimmt
aus Achtung fürs Volks, welches Lüthard gerne
an dieser Stelle sahe, für Hüber. Bourgois kann
nicht begreift», wie man diese Wahl für legal ansehen
könne, da doch die Zusainmeuberufung zugleich die
Bestimmung der Versammlung enthielt, m der keine
Rede von Ergänzung der Senatorstclle war. Kühn
sagt: »Wenn ich sage, daß Lüthard mein bester
Freund ist, so könnte man glauben, ich spreche aus
Vartheilichkeit, aber wenn ich versichere, daß ich ge-
gen seine Wünsche stimme, so wird man doch vom
Gegentheil überzeugt seyn: ich schliesst wie H über
und zwar aus gleichen Gründen. Wir haben nur zu
wenig solche Männer unter uns! Man sagt die Wahl
war nicht constitukionel, aber die Wahlversammlung
war nur aufgeschoben, und behielt also immer ihre
Rechte, die Wahlen zu vollenden. Selbst bei dem
angebrachten Beispiel von Solothurn gt'eng mau von
dem Grundsatz aus, daß eine Wahlversammlung
während sie noch versammelt ist, alle Stellen besetze,,
könne, und der Senator ist eine eben so wichtige Stelle
als der Oberrichter, den wir zu ergänzen erlaubten.
Man sagt Lüthard sehe sich selbst nicht als Senator

an: ich sehe nichts davon; er wünftht bloß es nicht
zu seyn. Da Bay nur als Exdirckcor da »st, also
fur ganz He.vetien, nicht für Bern, so hat derCanloi,
Bern auch mir Lüthard nicht zu viel Scuaiv.cii:
auch zu Appenz.ll g-eiigen die Wahlen in 2 Zeiipmik,
ten vor sich: ic» schliesst also wie H über. Secre,
tan sieht die Sache durch die Constitution selbst für
10 entschieden an, daß er nicht begreift warum mail
sich so lange darüber aufhalte. Der gr. K. der Com
glllition sagt „ der Senat werde in den ungeraden
Jahren erwählt:" entweder muß die Constitution aus-
geübt oder zerrissen werden. Jenes Gesetz vom is.
May war nur eine Erklärung der Constitution, und
also entsteht durch Anwendung desselben aus diesen

Fall keine Zurückwirtung. Mit dem Eolothmnischtn
Oberrichter war der Fall anders: Diese, weil sie eim
ze!» sind, tonnen nicht unter der Zahl bleiben, him
gegen ist der Senat zahlreich genug, um einiger Mill
glied.r entbehren zu können: Bay mag nun als Se-

natvr oder als EMretror im Senat sitzen, so ist er

doch darin! Basel und Luzern haben ja auch die vt»

cantii, Stellen nicht ergänzt: der Armuth des Etaa«
tes we^en, ware zu wünschen, daß weniger MM
der im Senat waren. Auch ich bin Lüthards
Freund, aber ich folge der Constiluuon. Es wirb m
kannr, daß Lüthard an seiner Stelle im Ca»i>'ne>

gerichr bleiben, uuo der an seiner Stall ernMe
Hartmann in seine vorige Stelle zurückltttteii M.

Eine Boihschnsr des Direktoriums theilt du
lcn der Wahlversammlung von Belle uz mit, weicht

mit Beifall aufgenommen werden.
Dieser Bolhschuft ist eine Anzeige des Statthab

ters beigefügt, deren zufolge ein Senator, à Oden

l ichter und ein CanionSrichtcr ihre E,Nennungen nicht

annehmen wollen. Graf glaubt, die Wahwersamnie
lung habe kein Recht die Bürger zu einem Amte j»

zwingen, er fodcrt daher, baß die Wahiversaminlm>S
»yee Wahlen erganze. Billeter glaubt, es seh "M
entschieden, ob eine solche Ein nnung ausgeschlagen

werden könne: er begehrt daher eine ComwifM
Deloes glaubt nur o.e Wahlversammlung könne ew

solche Entlassung gestatten, daher fodert er Tage»

ordnung. Lacoste giaudt, wer durch das M»- '

wählt werde, könne das Amt nicht ausschlagen.u»
lezilich selbst ward ja ennchieden, daß wir kem Gw
laffungerechc haben: Zudem find ihre angegebn»
Gründe unwichtig und nur Haussachen: wahrM» '^
wird die Reise und die Lus.v ländcrung den Weibe

und Mannern recht gut zuschlagen. Fäsler M
der Tagesordnung. Wyder folgt ebenfalls. ^verwerth will die Sache an die schon Vorhang
Commission senden, weil auch im Tbmgäu und ein

gen andern Cantonen Glieder sind, die nickt erschein»'

wollen: ihm scheint die Enckassungobrgehren ni»!l

an die Wahlversammlungen zurückgesandt wer >

Sécrétan will, daß man tue Falle wohl unlersw



b«: der welcher gewählt wird und nicht annehmen

will, kann nicht gczwuag'n werden; die Constltuiivn
sagt nichts davon und die Wahl ist unnütz. NiMiNt
aber einer die Stelle an, so ist er verpflichtet die be-

stimmte Zeit durch das Volk zu r-prajentiren. Z i m-
merman» folgt Secret au. Kegler sagt, bei
uns hat man jeden gewählten Bürger gefragt, ob er
die Stelle annehmen wolle; ich stimme für Secre
tan. H über will nur den jetzigen dringenden Fall
ansehen, und sogleich wie Eccrelan entscheiden,
weil keiner zu irgend etwas gezwungen werden, und
also die WahiverfamAlung die Wahlen ergänzen kann.
Nuzet findet die Sache nicht zweifelhaft: ja daS
Volk ist Obcrherr! aber auch ich bin srei! nicht Scla«
ve! weil auch ich ear Theil dieses Obechcrren ausmache
uno also nicht wider meinen Willen zu einem Amte
gezwungen werden kann: durch eme Commission würde
nur die Sache aufgezogen: ich stimme afio Secre-
tan bei. Carminrran glaubt dein 14. §. der C»n-
stuution zufolge sey jeder Bürger stch dem Vaterland«
schuldig, folglich verpflichtet den Willen des Volks zu
erfüllen: wen» man antworten will, fo übersende
man diesen rg. K. der Constitution als Antwort.
Kühn giaubt, dem Freiheilsgesetz zufolge könne kein
Burger zu einem Amt gezwungen werden, eben so

wenig als ein solches beizubehalten, wenn er sich dazu
unfähig suhlt. Cine 2te Frage ist: was will man der
Wahlversammlung antworten? dein Anschein nach
nicht nach unsrem ebei» angewendeten Grundsatz. A »5

verwerth will die Entlassung nun auch sogleich gc«
statten und der Wahlversammlung erlaube», in so
fern ste noch vereinigt ist, die Wahlen zu ergänzen,
indem dieser Fall von dem mir Lülhard verschieden
sey. Wyder stimmt Huvern bei: eben so auch
Fier;, der die Freiheit des Menschen für unveraup
seriich halt und also jede» gewählten seines Amtes
nach Belieben entlassen will. Haas begreift nicht
wie man sich so lange aushallen kann, da man doch
schon mehrere ähnliche Beispiele habe. Es geht »,it
der Constitution wie mit der Bibel, man kann sie,
wenn man Bruchstücke aushebt, auslegen wie man
will: es heißt auch in dem gleichen 14. §. der Bürger
«st sich seiner Familie schuldig, und ich denke die Frei-
h-it über uns selbst sey die gröste Wohlthat der Rwo.
lution. Endlich wird erkannt, daß d«e Wahl dieser
Z Burger als unnütz ang. sehen uni» die Wahloer-
lammlung, in so fern sie noch nicht wirklich ausgeho
ven ist, die Stellen wieoer ergänze» könne

(Die Fortsetzung im ic>zten Stück.)

Anrede an das Volk, bet Ablegung des Bürgercydes
Bon den Scatthaliern, Unter,iatlhattern, Agen-
ten u. s. w. zu hatten.

Bürger!
seyd versammelt, dem Vaterlande eure Liebe,

ver vaterländischen Verfassung euer« Treue, eueren

Mnbürgern euere Klebe durch den Bürzeeeid zu ver»
sprechen. Durch das Versprechen dieses Tages wer«
den wir Brüder, und machen mir dcm ganzen schwci»
zcrischen Volke nur eine Familie aus.

Wir waren bisher in kleine Staaten und Völ«
kerschafren getheilt, deren jeder seine Vorurtheile,
ft me Sitte», seine Gebräuche hatte ; wir waren uns
also fremd durch die Verschiedenheit unserer Gcsim
nungcn.

Die schweizerische Nation, in ihrer vielfältigen
Zertrcnnung, war schwach gegen äussere Feinde, und
unfähig ihr Wohl im Innern durch hinreichende An,
stalten zu befördern; aber kraftvoll war der einzelne
Schweizer, durch seinen biedern Ginn, durch seine

Vaterlandsliebe, durch die Stärke seines Arms, und
durch seine unermüdece Arbeitsamkeit. Was aus dem

schweizerischen Volke werden könnte, ahndeten die

Freunde der Menschheit, und wünschten die Verein»
guug seiner Kraft und seiner Thätigkeit durch «ine ge«

mein schaftliche Verfassung.
Zu dieser Verfassung schwören wir heute den

Bürgereid; sie soll aus uns machen was wir wer«
sen könncn, durch freie Ausbildung unsrer Kraft«
und Fähigkeiten, und durch freien Genuß unsrer
Rechte.

Wir sind nun frei geworden; denn niemand ist
über uns, als Gott, unsere Pflicht, und das Gesetz,

das unsere Stellvertreter in unserm Namen verfassen.

Wir sind frei, denn wir können künftig unter
dem Schutz der Gesetze jede Berufsart wählen,
die unsern Fähigkeiten und Kräften am angemessen«

sten ist: jede Aussicht ist uns offen, indem das Ge«

setz nur den Verdiensten und das Volk seinen Freun«
den einen Vorzug geben kann.

Wir sind nun in ganz Helvetica zu Haufe; an
allen gemeinnützlichen Anstalten, an allen Erwerb«
Mitteln können wir Antheil nehmen, alle Vortheile
unsers Vaterlandes gehöre» allen gemeinschaftlich zu.

U-iftre Magistraten sind unsere Mitbürger; durch
uns erhalten sie den ehrenvollen Ruf, mit ihren Ein«
sichten und ihren Fähigkeiten dem Vaterlande zu

dienen; nach kurzer Zeit treten sie von ihren Stellen
wieder ab, und sind was sie vorher waren, und
waö wir jetzt sind — Bürger Helvetiens, unsere

Liebe, oder unser Tadel richtet ihr Betragen in dem

Amte, das sie verwalteten.
« >

Es giebt in Helvetica keine Herren und keine

Unterthanen mehr; keine Klasse und keine Geftllfthast
genießt mehr ausschließende Vorrechte; das Gesetz

kennt nur Bürger, die sich an Rechten gleich Mo,
unter die es die Vortheile und die Lasten des Staats
in gleichem Maasse austheilt. ^DaS Bürger, sind die Vortheile der Verfassung,
die wir heute feierlich beschwören.

Wir wähnten ein glükliches Volk zu seyn, jetzt

sind wir im Begriff es wirklich zu werden. Der Ue»

ergang ausser alten Ordnung in die neue war be«
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